
Der Vorsitzende des Haupt- und Viernheim, den 28. März 2019 

Finanzausschusses (Wirtschaftsförderung) 

A m t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g  

Einladung zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (Wirt-
schaftsförderung) 

Zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (Wirtschaftsförderung) am D o n -
n e r s t a g ,  dem 04.04.2019 um 19:00 Uhr im Ratssaal des Rathauses lade ich 
Sie herzlich ein. 

T A G E S O R D N U N G :  

1. Neubau einer Kindertagesstätte 

2. Nachtragshaushaltsplan 2019 

3. Richtlinie zur Förderung von Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms 
"Kinderbetreuungsfinanzierung" 

4. Vorhabenliste 

5. Verschiedenes 

 

Viernheim, den 28. März 2019 

Der Vorsitzende  

gez.: Dr. Jörn Ritterbusch 

 

Scannen Sie den QR-Code, um zur BürgerApp zu gelangen:  
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Protokoll-Nr. 30/2018      Viernheim, den 05.04.2019 

 
P R O T O K O L L  

 

Zu der auf D o n n e r s t a g , den 04.04.2019,  um 19:00 Uhr, im Ratssaal des Rat-
hauses anberaumten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (Wirtschafts-

förderung) waren erschienen: 

VOM HAUPT- UND FINANZAUSSCHUSS (WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG): 

CDU: Ergler, Volker Ehrenstv. 
 Kempf, Bastian Stv.  Stellv. für Ehrenstv. Gutperle  
 Käser, Hannah Stve. 
 Winkler, Christoph Stv. 

SPD:  Quarz, Klaus Ehrenstv. Stellv. für Stv. Atris 
 Rihm, Dieter Stv.  
 Dr. Ritterbusch, Jörn Stv.  Vorsitzender 

UBV: Bleiholder, Rolf Stv. 
 Dr. Stülpner, Henrik Stv. 

GRÜNE: Winkenbach, Manfred Ehrenstv. 

FDP: Kammer, Bernhard Stv. 

 
BERATENDE MITGLIEDER (§ 62 ABS. 4, S. 1 HGO): 

Schübeler, Norbert  Stv.-Vorsteher (CDU) 

BERATENDE MITGLIEDER (§ 62 ABS. 4, S. 2 HGO): 

Kempf, Ralf Stv. (WGV) 

Entschuldigt fehlte Nils Burkhoff. 

VON DER STADTVERORDNETEN-VERSAMMLUNG: 

Nordmann, Rolf Stv. (UBV) 

VOM MAGISTRAT: 

Baaß, Matthias  Bürgermeister 

VON DER VERWALTUNG: 

 Rohrbacher, Stefanie Kämmereiamt/Ausschussbetreuerin 
 Fleischer, Michael Hauptamt 
 Schneider, Reiner BVLA 
 Benz, Josef Amt für Soziales und Standesamt 
 Kursawe, Jacqueline Amt für Soziales und Standesamt 

ALS SCHRIFTFÜHRER: 

 Haas, Philipp Amtmann 

VON DER PRESSE: 

 Tageblatt 



181 

HuFA.Prot. Nr. 30/2018/ Sitzung vom 04.04.2019 

 -  -  -  -  
 

Ausschussvorsitzender Dr. Jörn Ritterbusch eröffnete um 19:00 Uhr die Sitzung, begrüßte 
alle Anwesenden und stellte die form- und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfä-
higkeit des Ausschusses fest. 

Gegen die Protokolle der Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses (Wirtschafts-
förderung) vom 08.11.2018 (Nr. 26/2018) und 06.12.2018 (Nr. 28/2018) wurden keine 
Einwände erhoben. 

  -  -   

T A G E S O R D N U N G : 

1. Neubau einer Kindertagesstätte 
2. Nachtragshaushaltsplan 2019 
3. Richtlinie zur Förderung von Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms 

"Kinderbetreuungsfinanzierung" 
4. Vorhabenliste 
5. Verschiedenes 

 -  -   

1. Neubau einer Kindertagesstätte 

Bezug: Vorlage des Bürgermeisters vom 28.03.2019 
 

Auf o.a. Vorlage wird verwiesen. 

Bürgermeister Baaß verwies auf die Prüfung möglicher Standorte und sagte, dass 
der Magistrat sich mit dem Thema nochmals befasst habe und den Standort auf dem 
Gelände des TSV Amicitia sowie den Beginn des Teilnahmewettbewerbes empfehle. 

Stv. Dr. Stülpner zeigte sich verwundert, dass man zwar im letzten Jahr über die Zu-
zugs- und Geburtenzahlen gesprochen habe, von der Notwendigkeit einer weiteren 
Kindertagesstätte aber nicht die Rede gewesen sei. 

Ehrenstv. Ergler fragte, warum der Standort Heinrich-Lanz-Ring nicht im Vergleich 
auftauche. Außerdem wies er darauf hin, dass der TSV Amicitia nun – im Gegensatz 
zu der Vorlage – den Wunsch äußere, statt eines halben Kunstrasenplatzes auf dem 
Gelände an der Lorscher Straße einen ganzen Kunstrasenplatz im Waldstadion zu er-
halten. Man müsse seiner Ansicht nach jetzt auch entscheiden, ob man dem Wunsch 
des Vereins folge, wofür man genauere Informationen zu Kosten- und Zeitrahmen 
brauche. Der Spielbetrieb im Jugendbereich sei sonst gefährdet. Man sei sich bisher 
immer einig gewesen, dass der Verein eine wichtige, auch soziale, Rolle einnehme. 

Bürgermeister Baaß verwies auf die Vorlage aus der Sitzung des Ausschusses vom 
7. März. Hier sei der Standort Heinrich-Lanz-Ring bereits bewertet worden. Da man 
dort die Kindertagesstätte Entdeckerland nicht unmittelbar kopieren könne, sei der 
Standort in der Priorität abgesunken. Außerdem gebe es hier die Idee, neben der Kin-
dertagesstätte im Erdgeschoss in den anderen Geschossen Wohnungen zu errichten. 
Der Verein stehe den Planungen auf dem Gelände an der Lorscher Straße offen ge-
genüber. Er habe sich weiter Gedanken gemacht und sei nun zu dem Schluss ge-
kommen, dass es sinnvoller sei, in den Platz im Waldstadion zu investieren. Man 
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müsse die Gespräche mit dem Verein fortführen und mögliche Zuschüsse prüfen. So-
bald etwas entscheidungsreif sei, werde man dies vorlegen. 
Er ergänzte, dass der Verein in naher Zukunft sicher ohnehin auf die Stadt mit dem 
Wunsch zugekommen sei, dieses Spielfeld in einen Kunstrasenplatz umzubauen. 

Ehrenstv. Winkenbach sagte, dass ihn das Schreiben des Vereins und ein darauf 
folgendes Telefonat mit dem Vereinsvorsitzenden in seiner Skepsis zu diesem Stand-
ort bestärkt habe. Der Vorsitzende habe erläutert, dass der Trainingsbetrieb nicht 
mehr aufrechterhalten werden könne. Sinnvoll sei ein dreiteiliger Platz, der ganzjährig 
benutzt werden könne. 
Persönlich halte er den Standort für ungeeignet, da man dort die Möglichkeit habe, in-
nenstadtnah Sport zu treiben. Deshalb sollte man dieses Gelände nicht „anknabbern“. 
Für ihn seien die Standorte vor dem Waldfriedhof oder zwischen den Stadtwerken und 
den Waggons beim T.i.B. besser geeignet. 
Finanziell müsse man bei der vorgeschlagenen Lösung mit rd. 300.000 € auf dem Ge-
lände an der Lorscher Straße und rd. 500.000 € im Waldstadion rechnen. 

Bürgermeister Baaß sagte zum Standort T.i.B., dass es dort derzeit Überlegungen 
gebe, wie die zukünftige Nutzung durch die jetzigen Nutzer aussehen könne. Bevor 
man hier bauen könne, müsse man zunächst mit den Nutzern sprechen. 
Das Grundstück am Waldfriedhof sei bislang immer für friedhofsnahes Gewerbe vor-
gehalten worden. Es gab z.B. konkrete Anfragen zur Errichtung eines Cafés und eines 
Blumengeschäfts. 

Stv. Dr. Stülpner wies darauf hin, dass ein Kunstrasenplatz mit rd. 100 € / m² zu Bu-
che schlage. Damit habe man bei einer Fläche von 7.100 m² Kosten in Höhe von rd. 
700.000 € im Waldstadion. Zudem müssen die Baufahrzeuge zu diesem Platz gelan-
gen. Dafür benötige man wohl eine Stichstraße von der L3111 und müsse Baumfällar-
beiten durchführen. 

Stv. Kammer sagte, dass man dem vorgeschlagenen Standort unter der Bedingung, 
dass der Verein keinen Kunstrasenplatz benötige, zustimmen könne. Sonst spreche 
man sich für den Standort am Waldfriedhof aus, da hier deutlich geringere Folgekos-
ten zu erwarten seien. 

Stv. Rihm sagte, dass alle Standorte Vor- und Nachteile haben. Man müsse nun ab-
wägen und entscheiden, ob man das Problem der fehlenden Kindertagesstättenplätze 
anerkenne. Falls man dies tue, müsse man schnell entscheiden und zwar für einen 
Standort, an dem man schnell bauen könne. 
Für einen gleichzeitigen Beschluss zum Bau der Kindertagesstätte und der Kompen-
sation für den Verein gebe es keinen finanziellen Spielraum. Für die SPD-Fraktion ha-
be die Zurverfügungstellung von Kindertagesstättenplätzen Priorität. Die Kompensati-
on müsse man hintenanstellen, da man keine Möglichkeit habe, diese konkret zuzu-
sagen. 

Stv. Bastian Kempf sagte, dass man unbedingt vermeiden müsse, die beiden Inte-
ressen gegeneinander auszuspielen. Er fragte, ob die Nachbarn durch Einlegen von 
Rechtsmitteln die Möglichkeit haben, das Verfahren zu blockieren. Zudem fragte er, 
wie lange sich der Bau ungefähr verzögern werde, wenn man sich z.B. für den Stand-
ort am Waldfriedhof entscheide.  

Antwort der Verwaltung per Protokoll: 
Bei Nutzung des Standortes "Neuer Friedhof" ist eine Bebauungsplanänderung unabding-

bar, die für einen zeitlichen Verzug von mindestens 5 Monaten sorgt. 

Im Einzelnen: 
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- Für den Fall, dass die Stadtverordnetenversammlung am 11.04.2019 den Änderungsbe-

schluss fassen sollte, könnte im Mai 2019 der Entwurfsbeschluss gefasst und, sofern kei-

ne gravierenden Einwände während der Offenlage (die während der Sommerferien statt-

finden könnte) vorgetragen werden sollten, der Satzungsbeschluss am 20. September 

2019 gefasst werden. 

- Gegen eine Ausweisung "Kita" oder "Kita + Wohnungsbau" bestehen aus Sicht der 

Stadtplanung keine Bedenken. Die Einzelheiten (Freifläche für die Kita, Stellplätze, 

Waldnähe etc.) wären im Verfahren zu klären. 

- Das Grundstück am neuen Friedhof ist Betriebsvermögen des Stadtbetriebs. Es müsste 

somit der Ausgleich zumindest zum Buchwert erfolgen. 

- Sollte die Entscheidung, den Kindergarten am neuen Friedhof zu bauen, fallen, könnte 

das Interessenbekundungsverfahren somit Ende September 2019, also rd. 5 Monate spä-

ter als beim TSV-Gelände, gestartet werden. 

- Sofern dort auch Wohnungen errichtet werden sollen, ist die Bauherrschaft zu klären. 

Sollte die Stadt selbst nicht als Bauherr auftreten können, ist eine Baukonzession an ei-

nen Dritten zu erteilen, was dazu führt, dass das Vorhaben europaweit ausgeschrieben 

werden muss. 

Unabhängig von allen offenen Punkten, die bis zu einer Entscheidung diskutiert werden 

müssen, wird eine Inbetriebnahme der Kindertagesstätte auf dem Grundstück am neuen 

Friedhof im Jahr 2020 nicht möglich sein. 

 

In der Anlage finden Sie ein aktuelles Urteil eines Oberverwaltungsge-

richts, welches sich mit der Situation der Zulassung einer Kindertages-

stätte auch im Hinblick auf den geltenden Rechtsanspruch beschäftigt. 

Bürgermeister Baaß und BVLA-Amtsleiter Schneider sagten, dass das Kreisbau-
amt bestätigt habe, dass auf dem Gelände des TSV Amicitia ohne Bebauungsplan ei-
ne Baugenehmigung ausgesprochen werden könne. Wenn die Baugenehmigung vor-
liege, könne man anfangen. Gegner in einem Verfahren wäre dann der Kreis Berg-
straße. Es sei sehr unwahrscheinlich, dass ein Nachbar das Verfahren aufhalten kön-
ne. Hundertprozentige Sicherheit habe man nie. Die Nachbarn werden, solange Ab-
standsflächen usw. eingehalten sind, formell nicht am Verfahren beteiligt. 

Bürgermeister Baaß erinnerte an den Zeitfaktor. Die Genehmigung des Jugendamtes 
sei davon abhängig, dass man signalisieren könne, dass sich die Situation bald ver-
ändere. Eine andere Übergangslösung würde zu Kosten von über 1 Mio. € führen. 
Dies sei viel teurer als jedes Kunstrasenspielfeld. 

Ehrenstv. Ergler sagte, dass es unredlich gegenüber dem Verein sei, wenn man ihn 
am Ende im Regen stehen lasse. Man müsse sich bewusst sein, welche Konsequen-
zen ein solcher Beschluss hat. Er wies darauf hin, dass ein solcher Kunstrasenplatz 
mittlerweile zwischen 350.000 € und 400.000 € koste. Da im Waldstadion schon ein 
anderer Platz umgebaut wurde, sehe er kein Problem der Zufahrt. 

Ausschussvorsitzender Dr. Ritterbusch fasste zusammen, dass sich alle einig sei-
en, dass mit dem Verein eine Lösung gesucht werde. 

Stv. Kammer fragte, mit welcher Summe man aus der Förderung Sportland Hessen 
rechnen könne. Seines Wissens nach sei die Höchstsumme 50.000 €. Zudem fragte 
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er, warum man nicht den östlichen Platz entlang der Lorscher Straße nutzen wolle. Ei-
ne Zufahrt sei hier einfacher. 

Stv. Dr. Ritterbusch sagte, dass dieser östliche Platz viel mehr genutzt werde, da es 
für den westlichen Platz gewisse Einschränkungen aufgrund der Nachbarschaft gebe. 

Bürgermeister Baaß sagte, dass auch schon höhere Fördersummen gezahlt wurden. 
Bei diesem Programm sei die Förderung sehr variabel. 

Ehrenstv. Ergler sagte, dass durch den Mädchenfußball-Boom seit einigen Jahren 
zukünftig ein Großspielfeld gebraucht werde.  
Er betonte, dass die Entscheidung für einen Standort eine Entscheidung für die nächs-
ten 40 Jahre sei. 

Stv. Dr. Ritterbusch fragte, mit welchen Kosten zu rechnen sei, wenn man sich für 
einen anderen Standort entscheide. 

Bürgermeister Baaß antwortete, dass für das Bebauungsplanverfahren überschauba-
re Kosten anfallen. Allerdings müsse man mit einer Verzögerung rechnen. BVLA-
Amtsleiter Schneider erläuterte, dass die Grundlage für den Bau die technischen 
Gebäudeanforderungen seien. Man gebe den Grundriss vor und der Anbieter biete 
dann an, wie er es umsetzen werde. Die Ausschreibungen können erst ab einer ge-
wissen Planungsreife erfolgen. 

Stv. Dr. Stülpner sagte, dass man gegenüber dem Verein in Zugzwang gerate und 
fragte, ob man die Finanzierung des Kunstrasenplatzes überhaupt stemmen könne. 

Ehrenstv. Ergler betonte, dass es sich um den Wunsch des Vereins handle. Aller-
dings sollte man signalisieren, was man wolle. Er fragte, ob man die geplante Kinder-
tagesstätte mit Wohnungen überbauen könne. 

BVLA-Amtsleiter Schneider bestätigte, dass bei der Modulbauweise vier bis fünf 
Geschosse möglich seien. Dies müsse von Beginn an mit beauftragt werden. Man 
müsse aber bedenken, dass sich die Grundstücksnutzung verändere. Bei Wohnungen 
müssen auch ausreichend Stellplätze nachgewiesen werden. Dann werde es am 
Standort am neuen Friedhof Probleme geben, die Außenanlagen entsprechend herzu-
richten. 

Stv. Bastian Kempf fragte nach den Kosten für eine Übergangslösung. 

Antwort der Verwaltung per Protokoll: 
Über einen im Kitabau erfahrenen Viernheimer Architekten ging der Stadtverwaltung ei-

ne Richtpreisinformation für eine Containeranlage aktuell zu. Deren Preis liegt bei ca. 

890.000 € (inkl. MWSt.), allerdings ohne Fundamente, Hausanschlüsse, Haustechnik, Mo-

biliar etc.. Es ist mit mindestens 1 Million € zu rechnen. 

Auch für eine vorübergehende Containerlösung bedarf es eines Standortes und einer 

Baugenehmigung für diesen Standort. 

Stv. Kammer sagte, dass andere Städte übergangsweise mit Tagesmüttern agieren. 

Bürgermeister Baaß wiedersprach dem. Durch Tagesmütter könne man den Bedarf 
nicht auffangen.  

Stv. Kammer interessierte sich für die Möglichkeit des Überbauens der Kindertages-
stätte an den Standorten TSV Amicitia Gelände und Waldfriedhof. 

BVLA-Amtsleiter Schneider erläuterte, dass man beim Gelände des TSV Amicitia 
nicht Eigentümer, sondern Erbbaunehmer sei. Falls man das Gelände wirtschaftlich 
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verwerte, müsse man den Erbbauzins entsprechend anpassen. Am Waldfriedhof ver-
wies er auf seine Aussagen zu notwendigen Stellplätzen. 

Die Ausschussmitglieder sprachen sich dafür aus, heute keinen Beschluss zu fassen, 
sondern dies der Stadtverordnetenversammlung zu überlassen. 

Ehrenstv. Winkenbach sagte, dass er dem vorliegenden Beschlussvorschlag nicht 
zustimmen könne und bat die Verwaltung, alternativ für die Sitzung der Stadtverordne-
tenversammlung auch einen Beschlussvorschlag für das Grundstück am Waldfriedhof 
vorzulegen inkl. Beschluss zur Änderung des Bebauungsplans. 

Stv. Rihm sagte, dass man den Standort am Waldfriedhof auch kritisch betrachten 
müsse. Es handle sich dabei auch nicht um einen perfekten Standort. 

Auszug: BVLA, Amt für Soziales und Standesamt, ASU 
 
 

2. Nachtragshaushaltsplan 2019 

Bezug: Vorlage des Kämmereiamtes vom 26.03.2019 

Auf o.a. Vorlage wird verwiesen. 

Bürgermeister Baaß sagte, dass der Nachtragshaushalt sich ausschließlich auf die 
neue Kindertagesstätte beziehe. 

Stv. Bastian Kempf fragte, ob es mit den Förderbedingungen vereinbar sei, dass die 
Stadt die Kindertagesstätte baue, verkaufe und dann wieder zurücklease. 

Kämmereiamtsleiterin Rohrbacher sagte, dass ein solches Geschäft wie ein Kredit-
geschäft genehmigt werden müsse. BVLA-Amtsleiter Schneider ergänzte, dass man 
im Regelfall bei Zuschüssen 25 Jahre gebunden sei.  

Auszug: Kämmereiamt 
 
 

3. Richtlinie zur Förderung von Investitionen im Rahmen des Investiti-
onsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" 

Bezug: Vorlage des Bürgermeisters vom 28.03.2019 

Auf o.a. Vorlage wird verwiesen. 

Auszug: Bürgermeister, Kämmereiamt 
 
 

4. Vorhabenliste 

Bezug: Vorlage des Hauptamtes vom 20.03.2019 
 

Auf o.a. Vorlage wird verwiesen. 

Information der Verwaltung per Protokoll: 

Zugriffe 19.10.18 10.04.19 

insgesamt 2170 5.743 

Ersatzneubau Brücke Vie07 Am Pariser Weg 325 876 

Umgestaltung des Knotenpunktes L 3111 / Wiesenweg 311 938 

Ersatzneubau / Sanierung der Plattenbrücken VIE 21 / VIE 22 336 1.028 
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Entwicklung von Wohnbauflächen; Bebauungsplan Erweiterung 

Bannholzgraben & parallele 24. Änderung des Flächennutzungs-

planes 

595 1.326 

Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan 303 893 

Entwicklung von Wohnbauflächen; Nordweststadt II 480 1.202 

Bebauungsplan Nr. 284-11 "Sport- und Erholungsgebiet West"- 

Teilneufassung 

295 811 

Stadtumbau Viernheim "Weststadt" 376 1.012 

Sanierung der Plattenbrücke VIE 05 über der Heidelberger 

Straße 

- 297 

Einführung eines Einbahnstraßensystems im innenstadtnahen 

Bereich 

- 303 

Ersatzspielangebote Spitalplatz 251 821 

Straßenbäume im Gewerbegebiet "Die Kleinen Neuen Äcker" 311 945 

Viernheim summt 269 849 

Städt. Tiefgarage "Am Spitalplatz" 272 887 

Aufbau einer städtepartnerschaftlichen Verbindung mit Mla-

wa/Polen 

266 869 

Entwicklung des Familiensportparks West (ehemalige Fußball-

Sportanlage) zu einer familienfreundlichen, generationsüber-

greifenden und offenen Sportanlage 

324 954 

Umbau des EG des städt. Anwesens Kettelerstraße 6 A zur 

Nutzung als Büroräume mit besonderen Anforderungen 

328 949 

Sanierung des Rathauses der Stadt Viernheim 287 972 

Neubau einer Kindertagesstätte an der Walter-Gropius-Allee 343 1.187 

Beschluss: 

Der Veröffentlichung der Vorhabenliste wird zugestimmt. 

Abstimmung: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
(zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 11 Ausschussmitglieder anwesend) 

Auszug: Hauptamt 
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5. Verschiedenes 

Es gab keine Wortmeldungen. 

 

ENDE DER SITZUNG: 20:20 Uhr 

 -  -  -  -  

 DER VORSITZENDE: DER SCHRIFTFÜHRER: 
 
 gez.: Dr. R i t t e r b u s c h gez.: H a a s 
 
 Dr. Jörn Ritterbusch Philipp Haas 

F.d.R.d.A. 

 

Amtmann 
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TOP:        Viernheim, den 28. März 2019 

Federführendes Amt 

01 Bürgermeister 

Aktenzeichen:  

Diktatzeichen: Ba/eis 

Drucksache: VL-26-2019/XVIII 

Anlagen: 1 

Produkt/Kostenstelle:  

Stand der Haushaltsmittel:  

Benötigte Mittel:  

Protokollauszüge an: BVLA, Amt für Soziales und Standesamt, ASU 

 
 Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Haupt- und Finanzausschuss 
(Wirtschaftsförderung) 

04.04.2019 Empfehlung zur Beschlussfassung i.d. 
Stadtverordneten-Versammlung 

Stadtverordneten-Versammlung 11.04.2019  

B e s c h l u s s v o r l a g e  

Neubau einer Kindertagesstätte 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stadtverordneten-Versammlung beauftragt die Verwaltung mit der weiteren Vorbe-
reitung zum Neubau einer Kindertagesstätte auf dem Standort TSV-Sportplatz und ist 
mit dem Start des Teilnahmewettbewerbs  einverstanden. 

 

Begründung (Sachverhalt, Erläuterung): 

Mit einer Vorlage in den Sitzungen des Sozial- und Kulturausschusses am 6.3.2019 und 
im Haupt- und Finanzausschuss am 7.3.2019 sowie Beratungen in den Sitzungen des 
Magistrats am 11.2., 25.2. und 25.3.2019 wurde den Gremien durch Bürgermeister Baaß 
ausführlich zur Bedarfssituation im Bereich Kindertagesstättenplätze berichtet. 

Die Verwaltung  schlug vor, auf eine Übergangslösung (z.B. Container)  zu verzichten und 
besser direkt eine langfristige Lösung zu schaffen. Die im November 2018 eröffnete Kin-
dertagesstätte an der Walter-Gropius-Allee soll quasi ein zweites Mal gebaut werden. So 
könne der Planungsvorlauf um mehrere Monate verkürzt werden. Zwischen Auftrags-
vergabe und Eröffnung vergingen im Falle der Einrichtung „Entdeckerland“ 12 Monate. Für 
eine Eröffnung im September 2020 sei also eine Vergabe im September 2019 nötig. In 
Abstimmung mit dem Grundstückseigentümer, der Pfarrei Johannes XXIII. (sowie Bistum 
Mainz), und dem Verein TSV Amicitia, erscheine die Teilnutzung des von der Stadt Viern-
heim bereits genutzten Erbbaugrundstücks (TSV-Gelände zwischen Lorscher Straße und 
Kirschenstraße) möglich. Konkret sei der Bereich unmittelbar westlich angrenzend an die 
Unterkunft der DPSG-Pfadfinder angedacht. An dieser Stelle sei die Nutzung des Gelän-
des für sportliche Zwecke zeitlich nur eingeschränkt möglich. 
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In diesem Zusammenhang habe der Verein den Wunsch geäußert, dass nach Abschluss 
der Baumaßnahme als Kompensation für die entfallende Trainingsmöglichkeit der verblei-
benden Teil des dortigen Fußballplatzes als Kunstrasenplatz auszubauen und damit zu 
gewährleisten, dass unabhängig von der Witterung jederzeit eine Bespielbarkeit gegeben 
ist. 

Der Sozial- und Kulturausschuss  und der Haupt- und Finanzausschuss nahmen die Dar-
legungen zur Kenntnis und waren auf dieser Basis mit den weiteren Vorarbeiten einver-
standen. Für den Haupt- und Finanzausschuss  sollte ergänzend eine Prüfung von Alter-
nativ-Standorten vorgelegt werden. 

Um den avisierten Effekt „Mit einer Dauerlösung die Zusatzkosten einer Zwischenlö-
sung vermeiden“ zu erreichen, ist bei der Sitzung der Stadtverordneten-Versammlung am 
11.April 2019 wie bereits angekündigt die Beschlussfassung nötig. Mit der Zustimmung 
zum Start des Teilnahmewettbewerbs startet die Umsetzung. Mit dem vorgelegten Nach-
tragshaushalt wird gleichzeitig die formell korrekte Form der finanziellen Abwicklung des 
absehbaren Finanzbedarfs im Jahr 2019 sichergestellt (Einbringung April / Beschluss Mai 
2019). 

Dem Wunsch des Haupt- und Finanzausschusses  wird mit der beigefügten Standortbe-
trachtung nachgekommen.  

Anhand dieser Untersuchung kann ausschließlich auf dem Gelände des TSV-Sportplatzes 
der Bau kurzfristig realisiert werden. Einschränkungen für sonstige angedachte künftige 
Nutzungen sind nicht gegeben. Insbesondere ist kein aufwändiges Bauleitplanverfahren 
notwendig. 

Im Zuge der weiteren Umsetzung wird der Standort „TSV-Gelände“ konkret bearbeitet und 
die Rahmenbedingungen mit dem Grundstückseigentümer, der Kath. Pfarrei Johannes 
XXIII. bezüglich der notwendigen Vertragsänderungen sowie dem Nutzer, dem Verein 
TSV Amicitia, bezüglich der Auswirkungen auf den Sportbetrieb und dadurch bedingter 
evtl. notwendiger Ertüchtigung anderer Sportanlagen geklärt. 

Der Magistrat empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss und der Stadtverordneten-
Versammlung den Standort „TSV-Sportplatz“.  

Die Inbetriebnahme der neuen Einrichtung zum September 2020 ist grundlegend für die 
Bereitschaft des Jugendamtes  einer dann nur temporären  Zusatzbelegung von Einrich-
tungen im Einklang mit der Betriebserlaubnis zuzustimmen. Dazu finden derzeit mit allen 
Einrichtungen und den zuständigen Stellen des Jugendamtes die Gespräche statt. 



















TOP:        Viernheim, den 26.03.2019 

Federführendes Amt 

20 Kämmereiamt 

Aktenzeichen:  

Diktatzeichen: Ro/Fi 

Drucksache: IV-24-2019/XVIII 

Anlagen: 1 

Produkt/Kostenstelle:  

Stand der Haushaltsmittel:  

Benötigte Mittel:  

Protokollauszüge an: Kämmereiamt 

 
 Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Haupt- und Finanzausschuss 
(Wirtschaftsförderung) 

04.04.2019  

 

I n f o r m a t i o n s v o r l a g e  

Nachtragshaushaltsplan 2019 
 

Mitteilung/Information 

Aufgrund eines akuten nicht abgedeckten Bedarfs an Kitaplätze besteht die Notwendigkeit 
eine weitere Kindertagesstätte zu bauen. Der Auftrag soll bereits in 2019 erteilt werden. 
Hierfür ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung notwendig. Auch werden 
in 2019 bereits erste Kosten für die Investitionsmaßnahme anfallen. Aus diesem Grund ist 
der Beschluss einer Nachtragssatzung notwendig. 
 
Der Magistrat hat am 25.03.2019 den Entwurf der Nachtragssatzung aufgestellt. Herr Bür-
germeister Baaß wird ihn in der Sitzung am 11.04.2019 in die Stadtverordnetenversamm-
lung einbringen.  
 
Dem Haupt- und Finanzausschuss/Wirtschaftsförderung wird vorab hiervon Kenntnis ge-
geben.  
 
Die offizielle Beratung findet am 23.05.2019 im Ausschuss statt, der Beschluss über die 
Nachtragssatzung soll durch die Stadtverordnetenversammlung am 24.05.2019 erfolgen. 
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Vorbericht 

zum Nachtragshaushaltsplan 2019 
 

 
 
 
Im November 2018 wurde die Kindertagesstätte Entdeckerland in der Walter-Gropius-
Allee als fünfgruppige Einrichtung eingeweiht. Trotzdem besteht weiterhin eine große 
Unterdeckung an Kita-Plätzen. Um dieses Problem schnellstmöglich zu lösen, entstand 
die Idee, die Kita Entdeckerland an einem anderen Standort ein weiteres Mal zu bauen. 
Dadurch entfallen zeit- und kostenaufwendige Planungen, sodass die neue Kita bereits 
im September 2020 in Betrieb gehen könnte. Eine schnelle Realisierung erspart zudem 
kostenintensive Übergangslösungen wie z.B. die Bereitstellung von Container. 
 
Für die Baumaßnahme (ein Grundstückserwerb wird nicht anfallen) werden gegenwärtig 
3,4 Mio. € veranschlagt. Davon werden in 2019 Kosten in Höhe von 900.000 € und in 
2020 2,5 Mio. € anfallen. Um in 2019 den Auftrag vergeben zu können, ist eine 
Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,5 Mio. € notwendig. Finanziert werden soll 
die Maßnahme aus Mitteln der Hessenkasse. Hierbei ist ein Neuntel der Fördersumme 
als Eigenanteil zu leisten, welches über ein zinsloses Darlehen bei der WI-Bank 
abgedeckt wird. 
 
Für 2019 sind deshalb anteilig 900.000 € als Auszahlung und 810.000 € Zuweisung aus 
der Hessenkasse als Einzahlungen einzuplanen. Die Differenz von 90.000 €, die als 
Eigenanteil über das WI-Bank-Darlehen finanziert wird, würde den Kreditbedarf um 
diese Summe erhöhen. Dies gilt es unbedingt zu vermeiden, da im Haushaltsplan 2019, 
bedingt durch die Baulandentwicklungsmaßnahme Bannholzgraben II, bereits eine 
Nettoneuverschuldung in Höhe von 978.366 € entstanden ist. Die Genehmigungsfähig-
keit besteht nur deshalb, weil die Kredite für die Baulandentwicklung zeitnah über 
Grundstückserlöse zurückgeführt werden. Eine weitere Ausdehnung der Nettoneuver-
schuldung ist nicht möglich.  
 
Es muss deshalb im laufenden Jahr der Betrag eingespart werden. Eine Reduzierung 
des Ansatzes kann bei den Auszahlungen für das Förderprogramm „Aktive Kern-
bereiche“ erfolgen. Die für 2019 eingeplante Schlusszahlung von rund 90.000 € konnte 
noch über Haushaltsreste aus dem Vorjahr abgedeckt werden, sodass der Ansatz von 
150.000 € auf 60.000 € reduziert werden kann. 
 
Da eine Doppelförderung durch die Hessenkasse derzeit ausgeschlossen ist, können 
weitere Fördermittel des Bundes nicht genutzt werden. Die endgültige Klärung des 
Sachverhaltes steht jedoch noch aus. 
 
Der Nachtragshaushaltsplan 2019 wirkt sich somit nur auf den Finanzhaushalt aus, 
Änderungen im Ergebnishaushalt ergeben sich nicht.  
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In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind die Auswirkungen auf den 
Ergebnishaushalt, die sich aus der Inbetriebnahme der Kita ab September 2020 erge-
ben, hinzugefügt worden. Der Zuschussbedarf der Stadt für die neu zu errichtende Kita 
wird mit 500.000 €/Jahr eingeplant. 
 
Da die Investitionsmaßnahme bisher nicht im Haushaltsplan veranschlagt war, ist nach 
§ 98 Abs. 2 Nr. 4 HGO der Erlass einer Nachtragssatzung erforderlich. 
 
 
Nachfolgend werden die Gründe für eine schnelle Realisierung der Investitions-
maßnahme aufgeführt: 
 
Das Grundproblem 
Die den aktuellen Mehrbedarf an Kita-Plätzen auslösende grundlegende Situation ist 
bereits seit längerem bekannt. Gut verdeutlicht dies eine Graphik aus dem Statistischen 
Bericht der Stadt Viernheim für das Jahr 2016 (bezogen auf die Situation im Jahr 2014): 
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Mit Stand 01.01.14 waren in Viernheim 969 Plätze tatsächlich vorhanden, dem standen 
zu diesem Zeitpunkt 1.044 Kinder mit Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz (oder in der 
Tagespflege) gegenüber. 
Monat für Monat wuchs die Zahl der Kinder mit Rechtsanspruch weiter an, bis auf 1.168 
Kinder im Juli 2014. 
Ab September 2014 standen 985 Plätze zur Verfügung, dem standen dann nur 904 
Kinder mit Rechtsanspruch gegenüber.  Am Jahresende 2014 gab es 998 Kinder mit 
Rechtsanspruch, nicht alle konnten mit einem Platz versorgt werden, da nur 985 Plätze 
zur Verfügung standen. 
13 Eltern von Kindern, die im Monat Dezember 2014 drei Jahre alt wurden, musste 
bereits bei der Platzvergabe im Februar 2014 eine Absage erteilt werden. 
Auch alle weiteren Eltern, deren Kinder im Zeitraum Januar 2015 bis Juli 2015 drei 
Jahre alt wurden, erhielten eine Absage. Vorausgesetzt sie hatten eine Anmeldung für 
das Kita-Jahr 2014/15 überhaupt vorgenommen. Denn viele Eltern, vor allem von 
Kindern, die ab ca. März 2015 drei Jahre alt wurden,  werden ihr Kind mehrheitlich erst 
zum Kitajahr 2015/16 für einen Platz angemeldet haben. 
 
 
Der große Unterschied zwischen Grundschule und Kita: 
In die Grundschule wird von der Kita nur 1x im Jahr gewechselt, im August jeden Jah-
res. In den anderen Monaten besteht kein Anspruch auf Wechsel in die Grundschule, 
unabhängig von einem konkreten Geburtstag. 
Bei der Kindertagesstätte ist dies komplett anders: Der Rechtsanspruch besteht mit dem 
dritten Geburtstag. 
Die nur einmal jährlich stattfindende Einschulung hat aber große Auswirkung auf alle 
Kitas. Dort werden im Sommer die meisten Plätze frei, folglich werden die meisten 
Plätze auch bezogen auf diesen Sommertermin vergeben. 
 
 
So wie 2014/15 ist dies seit Jahren: Zu Beginn des neuen Kitajahres sind alle mit 
Rechtsanspruch versorgt, mit zunehmender Dauer des Kita-Jahres steigt die Zahl derer, 
die einen Rechtsanspruch haben (jeden Monat werden wieder Kinder drei Jahre alt), 
aber über keinen Kita-Platz verfügen. Entweder weil die Eltern gar keinen Platz für sie 
wollten und lieber das darauffolgende Kita-Jahr, also den großen Wechsel im Sommer 
abwarten (da zu diesem Zeitpunkt auch am ehesten die  Wunsch-Kita einen Platz an-
bieten kann) oder weil die Eltern eine Absage erhalten haben, da ihr Kind zum Zeitpunkt 
des Beginns des Kita-Jahres noch keinen Rechtsanspruch hatte. 
 
 
Die aktuelle Situation 
Diese Grundproblematik tritt gegenwärtig verschärft auf: die Zahl der Kinder insgesamt 
nimmt zu, mehr Eltern haben die Erwartung, dass ihr Kind tatsächlich mit dem dritten 
Geburtstag und nicht erst zum großen Sommerwechsel eine Einrichtung besucht. Auch 
die Gebührenfreiheit für einen Regelplatz macht sich bei dieser Nachfrage bemerkbar. 
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In 2019 werden wir bereits im Dezember eine Unterdeckung mit 84 Plätzen haben, 
diese Anzahl hatten wir bisher im Februar oder März des Folgejahres (wie auch gerade 
jetzt). Die Unterdeckung tritt in 2019 also ca. 2-3 Monate früher auf. Der zeitliche Ab-
stand zwischen drittem Geburtstag und dem Schließen der Lücke (Kitaplatz im Sommer) 
wird länger, mehr Eltern halten dies nicht mehr für zumutbar. 
Diese Bereitschaft der Eltern bis zum Sommer zu warten nimmt sowieso tendenziell ab. 
Der Umstand, dass der 6-Stunden-Platz jetzt gar nichts mehr kostet, leistet dazu auch 
noch einen Beitrag. 
 
 
Ausblick 
Selbst wenn die Anzahl der Kinder sich perspektivisch wieder verringern sollte (also 
nicht mehr ca. 330 -340 Geburten pro Jahr, sondern nur 250): Auf Basis aller gemach-
ten Erfahrungen in den letzten Jahren kommt die Verwaltung zu dem Ergebnis, dass der 
Zubau von Plätzen absehbar in den nächsten 20 - 30 Jahren keine Fehlplanung 
darstellen wird. Auch weil im Grunde der hessische Bildungs- und Erziehungsplan eine 
Reduzierung der Gruppengrößen auf unter 25 Kinder vorgibt. Würde man heute in 
Viernheim von 25 auf 2o Kinder pro Gruppe gehen, wären selbst bei sinkenden Gebur-
tenzahlen alle Plätze weiterhin belegt, wenn jetzt zugebaut wird. 
 
 
Was wird derzeit vorbereitet? 
Jede vorübergehende Lösung, etwa Container, benötigt zusätzliches Geld (deutlich über 
1 Mio. €). 
Deswegen strebt die Verwaltung eine Lösung an, die unmittelbar dafür sorgt, dass 
dieses Geld in eine Dauerlösung investiert wird und nicht in eine nur vorübergehende. 
Deshalb hat die Verwaltung nunmehr die bereits veröffentlichten Neubauüberlegungen 
am Standort Heinrich-Lanz-Ring auf Priorität 2 gesetzt, da diese Lösung wegen des 
noch nötigen deutlich zeitintensiveren Planungsvorlaufs jetzt nicht dazu führt, dass 
investiver Finanzaufwand für eine zusätzliche Übergangslösung vermieden werden 
kann. 
Die Verwaltung möchte die im November 2018 eröffnete Kindertagesstätte an der 
Walter-Gropius-Allee quasi ein zweites Mal bauen. So kann auf erhebliche Monate an 
Planungsvorlauf verzichtet werden. Zwischen Auftragsvergabe und Eröffnung vergingen 
im Falle der Einrichtung „Entdeckerland“ exakt 12 Monate. Für eine Eröffnung im 
September 2020 ist also eine Vergabe im September 2019 nötig. Dies ist erreichbar, 
wenn im April 2019 die Stadtverordneten-Versammlung die nötigen Beschlüsse fasst 
und in der Folge ein Teilnahmewettbewerb durchgeführt wird. 
Diese Entscheidung ist zudem die Grundlage zur abschließenden Klärung einer Über-
gangslösung für den Zeitraum Januar-Juli 2020, die keiner Zusatzinvestition bedarf.  
 
 
Finanzierung der Investition  
Grundsätzlich stehen Fördermittel des Bundes über das Land Hessen in Höhe von ca. 
1,25 Mio. € (bei einer fünfgruppigen Einrichtung) zur Verfügung. Bei Ausgaben von ca. 
3,4 Mio. € für den Bau der Kindertagesstätte "Entdeckerland" sind damit, selbstver-
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ständlich vorbehaltlich der konkreten Ausschreibungsergebnisse, noch weitere 2,15 Mio. 
zu finanzieren.  
Die aufsichtsrechtliche Genehmigung zur Ausschreibung und Auftragsvergabe ist aus 
derzeitiger Sicht nur zu erreichen, wenn als Gegenfinanzierung Investitionsmittel aus der 
Hessenkasse benannt werden. 
 
Noch nicht geklärt werden konnte, ob die Förderung aus Bundesmitteln ausschließt, 
dass Mittel der Hessenkasse gleichzeitig Verwendung finden. 
 
 
Viernheim, den 15.03.2019 
 
 
 
 
(Baaß) 
Bürgermeister 
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N a c h t r a g s h a u s h a l t s s a t z u n g 

 
der Stadt Viernheim, Kreis Bergstraße 

 
für das Haushaltsjahr 2019 

 
 
 
Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2018 (GVBl. S. 291), hat 
die Gemeindevertretung am                folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen: 

 
 

§ 1 
 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
  

erhöht um 
EUR 

 
vermindert um 

EUR 

und damit der Gesamtbetrag des 
Haushaltsplans einschließlich der 

Nachträge 
 gegenüber bisher 

EUR 
auf nunmehr EUR 

festgesetzt 
a) im Ergebnishaushalt 
 
 im ordentlichen Ergebnis 
 
 die Erträge 
 
 die Aufwendungen 
 der Saldo 
 
 im außerordentlichen Ergebnis 
 
 die Erträge 
 die Aufwendungen 
 der Saldo 

 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
- 
 
- 
- 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
- 
 
- 
- 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
- 
 
- 
- 
 
 
 
- 
- 
- 

b) im Finanzhaushalt 
 
 aus laufender Verwaltungstätig- 
 keit 
  
 der Saldo der Einzahlungen und 
 Auszahlungen 
 
 aus Investitionstätigkeit 
 
 die Einzahlungen 
 
 die Auszahlungen 
 der Saldo 
 
 aus Finanzierungstätigkeit 
 
 die Einzahlungen 
 
 die Auszahlungen 
 der Saldo 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

900.000,- 
 

-900.000,- 
- 
 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
- 
 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

2.716.800 
 

-6.656.755 
-3.939.955 

 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

3.526.800 
 

-7.466.755 
-3.939.955 

 
 
 
- 
 
- 
- 

 
Die Erträge, Aufwendungen und Salden des Ergebnishaushalts werden nicht geändert. 
 



8 
 

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 1.196.597 EUR aus. 
Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss von 65.308 EUR aus. 
 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert. 
 
 

§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in 
künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber 
der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.940.000 EUR um 2.500.000EUR erhöht und damit 
auf 6.440.000 EUR neu festgesetzt. 

 
 

§ 4 
 

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.  
 
 

§ 5 
 

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert. 
 

 
§ 6 

 
Das bisherige Haushaltssicherungskonzept wird nicht geändert. 
 
 

§ 7 
 

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert. 
 
 

§ 8 
 
Die Wertgrenzen für unerhebliche Haushaltsüberschreitungen zu denen der Magistrat 
gemäß §§ 98 Abs. 3 und 100 Abs. 1 HGO seine Zustimmung erteilen kann, werden nicht 
geändert. 
 
 
Viernheim, den 
 
Der Magistrat der Stadt Viernheim 
 
 
 
Bürgermeister 
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Ergebnis-/ 
Finanzhaushalt 

mit 
Teilhaushalten 

 
 
 
 
 
 



Ergebnishaushalt 2019
Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung Bisheriger
Ansatz

Neuer
Ansatz

Vergleich
absolut

Ergebnis
2017

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.084 -1.084  -1.059,25

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.399.983 -6.399.983  -10.192.755,20

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -400.287 -400.287  -621.872,03

04
Bestandsveränderungen und aktivierte  
Eigenleistungen

    

05
Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 
aus gesetzlichen Umlagen

-43.748.537 -43.748.537  -44.466.533,42

06 Erträge aus Transferleistungen -1.337.896 -1.337.896  -1.280.100,36

07
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen

-18.656.316 -18.656.316  -14.331.221,71

08
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investit ionszuweisungen,

-1.871.871 -1.871.871  -1.404.847,02

-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen     

09 Sonstige ordentliche Erträge -4.335.184 -4.335.184  -6.810.804,79

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -76.751.158 -76.751.158  -79.109.193,78

11 Personalaufwendungen 12.299.201 12.299.201  9.654.555,77

12 Versorgungsaufwendungen 2.039.685 2.039.685  2.475.445,60

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.817.553 13.817.553  12.792.165,64

14 Abschreibungen 3.867.400 3.867.400  4.080.451,55

15
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen

14.190.271 14.190.271  11.821.056,90

16
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 
gesetzlichen Umlageverpflichtungen

29.247.994 29.247.994  33.516.230,47

17 Transferaufwendungen     

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 113.780 113.780  116.164,66

19
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 
bis 18)

75.575.884 75.575.884  74.456.070,59

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19) -1.175.274 -1.175.274  -4.653.123,19

21 Finanzerträge -1.370.306 -1.370.306  -1.453.167,30

22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 1.348.983 1.348.983  1.501.953,79

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22) -21.323 -21.323  48.786,49

24
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 
und Nr. 21)

-78.121.464 -78.121.464  -80.562.361,08

25
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 
(Nr.19 und Nr.22)

76.924.867 76.924.867  75.958.024,38

26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ . Nr.25) -1.196.597 -1.196.597  -4.604.336,70

27 Außerordentliche Erträge    -791.183,19

28 Außerordentliche Aufwendungen    669.572,33

29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ .Nr. 28)    -121.610,86

30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) -1.196.597 -1.196.597  -4.725.947,56

Druck am 15.03.19- 10 -
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Finanzhaushalt 2019
Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung Bisheriger
Ansatz

Neuer
Ansatz

Vergleich
absolut

Ergebnis
2017

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.084 1.084  1.059,25

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.399.983 6.399.983  10.201.741,24

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 400.287 400.287  908.488,82

04
Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen 
Erträgen

43.748.537 43.748.537  44.090.098,62

einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen     

05 Einzahlungen aus Transferleistungen 1.337.896 1.337.896  1.280.100,36

06
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 
und allgemeine Umlagen

18.656.316 18.656.316  14.343.164,21

07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.365.395 1.365.395  1.443.648,60

08
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige 
außerordentliche Einzahlungen,

3.399.875 3.399.875  3.144.353,83

die sich nicht aus Investit ionstätigkeit ergeben     

09
Summe der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)

75.309.373 75.309.373  75.412.654,93

10 Personalauszahlungen -11.690.100 -11.690.100  -9.224.972,14

11 Versorgungsauszahlungen -1.920.630 -1.920.630  -1.507.371,22

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -13.803.394 -13.803.394  -12.698.954,59

13 Auszahlungen für Transferleistungen     

14
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende Zwecke

-14.190.271 -14.190.271  -11.440.296,03

sowie besondere Finanzauszahlungen     

15
Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus 
gesetzl. Umlageverpflichtungen

-29.247.994 -29.247.994  -30.130.331,87

16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -1.316.307 -1.316.307  -1.471.590,69

17
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige 
außerordentliche Auszahlungen,

-113.780 -113.780  -116.358,36

die sich nicht aus Investit ionstätigkeit ergeben     

18
Summe der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)

-72.282.476 -72.282.476  -66.589.874,90

19
Zahlungsmittelüberschuss oder 
Zahlungsmittelbedarf aus laufender

3.026.897 3.026.897  8.822.780,03

Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)     

20
Einzahlungen aus Investit ionszuweisungen und -
zuschüssen

613.000 1.423.000 810.000 5.310.423,82

sowie aus Investit ionsbeiträgen     

21
Einzahlungen aus Abgängen von 
Vermögensgegenständen des 
Sachanlagevermögens

2.000.000 2.000.000  182.388,98

und des immateriellen Anlagevermögens     

22
Einzahlungen aus Abgängen von 
Vermögensgegenständen des 
Finanzanlagevermögens

103.800 103.800  112.068,50

23
Summe der Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)

2.716.800 3.526.800 810.000 5.604.881,30

24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden

-3.037.900 -3.037.900  -8.951.752,22

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.091.500 -2.901.500 -810.000 -3.495.894,87

26
Auszahlungen für Investit ionen in das sonstige 
Sachanlagevermögen

-1.527.355 -1.527.355  -612.795,41

und immaterielle Anlagevermögen     

27
Auszahlungen für Investit ionen in das 
Finanzanlagevermögen

   -6.889.370,28

28
Summe der Auszahlungen aus  
Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)

-6.656.755 -7.466.755 -810.000 -19.949.812,78

Druck am 15.03.19- 11 -
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Finanzhaushalt 2019
Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung Bisheriger
Ansatz

Neuer
Ansatz

Vergleich
absolut

Ergebnis
2017

29
Zahlungsmittelüberschuss oder 
Zahlungsmittelbedarf aus

-3.939.955 -3.939.955  -14.344.931,48

Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)     

30
Zahlungsmittelüberschuss oder 
Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 
29)

-913.058 -913.058  -5.522.151,45

31
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 
wirtschaftlich

3.939.955 3.939.955  5.800.000,00

vergleichbaren Vorgängen für Investit ionen     

32
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 
wirtschaftlich

-2.961.589 -2.961.589  -2.404.436,78

vergleichbaren Vorgängen für Investit ionen sowie 
an das Sondervermögen

    

Hessenkasse     

33
Zahlungsmittelüberschuss oder 
Zahlungsmittelbedarf aus

978.366 978.366  3.395.563,22

Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 
32)

    

34
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum 
Ende des Haushaltsjahres

65.308 65.308  -2.126.588,23

(Summe aus Nrn. 30 und 33)     

35
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde 
Finanzmittel,

   866.158,10

Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, 
Aufnahme von Kassenkrediten)

    

36
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde 
Finanzmittel,

   -2.869.518,88

Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von 
Kassenkrediten)

    

37
Zahlungsmittelüberschuss/  
Zahlungsmittelbedarf aus

   -2.003.360,78

haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen 
(Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)

    

38
Gepl. Anfangsbestand/  Bestand an Zahlungsmitteln 
zu Beginn d. Haushaltsjahres

5.591.252 5.591.252  10.564.229,33

39
Geplante Veränderung des Bestandes/  
Veränderung des Bestandes an

65.308 65.308  -4.129.949,01

Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)     

40
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/  
Bestand an Zahlungsmitteln

5.656.560 5.656.560  6.434.280,32

am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den 
Summen Nrn. 38 und 39)

    

Druck am 15.03.19- 12 -
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Teilfinanzhaushalt THH 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung Bisheriger
Ansatz

Neuer
Ansatz

Vergleich
absolut

Ergebnis
2017

    

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20
+  Einz. aus Investit ionszuweis. und zuschüssen 
sowie aus Investit ionsbeiträgen

 810.000 810.000 410.922,29

21
+  Einz. aus Abgängen von 
Vermögensgegenständen des 
Sachanlagevermögens

    

und des immateriellen Anlagevermögens     

22
+  Einz. aus Abgängen von 
Vermögensgegenständen des 
Finanzanlagevermögens

    

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31
+  Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

    

für  Investit ionen     

Summe  810.000 810.000 410.922,29

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A
- Ausz. aus gewährten Investit ionszuweisungen und 
-zuschüssen

   -230.313,41

24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden

   -271.086,64

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -150.000 -1.050.000 -900.000 -822.181,49

26
- Ausz. für Investit ionen in das sonst. 
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-225.000 -225.000  -153.352,47

27
- Ausz. für Investit ionen in das 
Finanzanlagevermögen

    

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 
wirtschaftlich vergl. Vorgängen

    

für Investit ionen     

Summe -375.000 -1.275.000 -900.000 -1.476.934,01

Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) -375.000 -465.000 -90.000 -1.066.011,72

Druck am 15.03.19- 13 -
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Teilfinanzhaushalt Produkt 06.3650.09 "neue Kita"
Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung Bisheriger
Ansatz

Neuer
Ansatz

Vergleich
absolut

Ergebnis
2017

    

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20
+  Einz. aus Investit ionszuweis. und zuschüssen 
sowie aus Investit ionsbeiträgen

 810.000 810.000  

21
+  Einz. aus Abgängen von 
Vermögensgegenständen des 
Sachanlagevermögens

    

und des immateriellen Anlagevermögens     

22
+  Einz. aus Abgängen von 
Vermögensgegenständen des 
Finanzanlagevermögens

    

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31
+  Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

    

für  Investit ionen     

Summe  810.000 810.000  

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A
- Ausz. aus gewährten Investit ionszuweisungen und 
-zuschüssen

    

24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden

    

25 - Ausz. für Baumaßnahmen  -900.000 -900.000  

26
- Ausz. für Investit ionen in das sonst. 
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

    

27
- Ausz. für Investit ionen in das 
Finanzanlagevermögen

    

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 
wirtschaftlich vergl. Vorgängen

    

für Investit ionen     

Summe  -900.000 -900.000  

Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)  -90.000 -90.000  

Investitionen Produkt 06.3650.09 "neue Kita"
Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung Bisheriger
Ansatz

Neuer
Ansatz

VE Finanzplan
2020

Finanzplan
2021

Finanzplan
2022

2019INV009 Neubau einer Kita 0 -900.000 -2.500.000 -2.500.000 0 0

(Verpflichtungsermächtigungen) (-2.500.000) 0 0

2019INV010 Zuweisung 
Hessenkasse für Neubau Kita

0 810.000 0 2.250.000 0 0

Druck am 15.03.19- 14 -
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Teilfinanzhaushalt THH 09 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung Bisheriger
Ansatz

Neuer
Ansatz

Vergleich
absolut

Ergebnis
2017

    

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20
+  Einz. aus Investit ionszuweis. und zuschüssen 
sowie aus Investit ionsbeiträgen

409.000 409.000  646.000,00

21
+  Einz. aus Abgängen von 
Vermögensgegenständen des 
Sachanlagevermögens

    

und des immateriellen Anlagevermögens     

22
+  Einz. aus Abgängen von 
Vermögensgegenständen des 
Finanzanlagevermögens

    

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31
+  Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

    

für  Investit ionen     

Summe 409.000 409.000  646.000,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A
- Ausz. aus gewährten Investit ionszuweisungen und 
-zuschüssen

    

24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden

    

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -330.000 -240.000 90.000 -1.544.595,74

26
- Ausz. für Investit ionen in das sonst. 
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-1.000 -1.000   

27
- Ausz. für Investit ionen in das 
Finanzanlagevermögen

    

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 
wirtschaftlich vergl. Vorgängen

    

für Investit ionen     

Summe -331.000 -241.000 90.000 -1.544.595,74

Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) 78.000 168.000 90.000 -898.595,74

Druck am 15.03.19- 15 -
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Teilfinanzhaushalt Produkt 09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung
Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung Bisheriger
Ansatz

Neuer
Ansatz

Vergleich
absolut

Ergebnis
2017

    

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20
+  Einz. aus Investit ionszuweis. und zuschüssen 
sowie aus Investit ionsbeiträgen

409.000 409.000  646.000,00

21
+  Einz. aus Abgängen von 
Vermögensgegenständen des 
Sachanlagevermögens

    

und des immateriellen Anlagevermögens     

22
+  Einz. aus Abgängen von 
Vermögensgegenständen des 
Finanzanlagevermögens

    

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

31
+  Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 
witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

    

für  Investit ionen     

Summe 409.000 409.000  646.000,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A
- Ausz. aus gewährten Investit ionszuweisungen und 
-zuschüssen

    

24
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden

    

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -330.000 -240.000 90.000 -1.544.595,74

26
- Ausz. für Investit ionen in das sonst. 
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-1.000 -1.000   

27
- Ausz. für Investit ionen in das 
Finanzanlagevermögen

    

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 
wirtschaftlich vergl. Vorgängen

    

für Investit ionen     

Summe -331.000 -241.000 90.000 -1.544.595,74

Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) 78.000 168.000 90.000 -898.595,74

Investitionen Produkt 09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung
Stadt Viernheim

Nr. Bezeichnung Bisheriger
Ansatz

Neuer
Ansatz

VE Finanzplan
2020

Finanzplan
2021

Finanzplan
2022

2009INV135 Zuweisung des Landes 
f. "Aktive Kernbereiche"

163.000 163.000 0 0 0 0

2009INV136 Zuweisung des 
Bundes f. "Aktive Kernbereiche"

163.000 163.000 0 0 0 0

2009INV138 
Städtebauförderprogramm "Aktive 
Kernbereiche"

-150.000 -60.000 0 0 0 0

2014INV002 GWG (ASU) -1.000 -1.000 0 0 0 0

2017INV001 Zuweis. Land 
Städtebauförd. "Stadtumbau in 
Hessen"

41.500 41.500 0 92.500 0 0

2017INV007 
Städtebauförderprogramm 
"Stadtumbau in Hessen"

-180.000 -180.000 0 -850.000 -700.000 -500.000

2018INV002 Zuweis. Bund 
Städtebauförd. "Stadtumbau in 
Hessen"

41.500 41.500 0 92.500 0 0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung

Städtebauförderprogramm "Aktive Kernbereiche"

Druck am 15.03.19- 16 -
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Erläuterungen - Investitionen Produkt 09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung

In den Produkten 04.2810.02 (Heimatpflege, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften), 09.5110.01 (Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung)

 und 12.5410.01 (Verwaltung von Straßen, Wege, Plätze und Straßenbeleuchtungsverwaltung) werden Investitionen

innerhalb der Bewirtschaftung des Amtes für Stadtentwicklung und Umweltplanung für gegenseitig deckungsfähig erklärt;

M ehr-Einzahlungen können zur Deckung von M ehr-Auszahlungen genutzt werden.

Druck am 15.03.19- 17 -
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1. Erträge und Aufwendungen - Beträge in 1.000 Euro

2018 2019 2020 2021 2022

Erträge
50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1 -1 -1 -1 -1
51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -8.354 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400
548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -562 -400 -391 -391 -391
52 Bestandsveränderungen & aktivierte 

Eigenleistungen 0 0 0 0 0
5500 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer -19.345 -20.427 -22.163 -23.382 -24.668
5504 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -2.115 -1.978 -2.027 -2.068 -2.120
5551 Grundsteuer A -35 -35 -35 -35 -35
5552 Grundsteuer B -7.100 -7.200 -7.308 -7.418 -7.529
5553 Gewerbesteuer -14.500 -13.000 -13.455 -13.993 -14.413
5554 Grunderwerbsteuer 0 0 0 0 0
5559 Andere Steuern -1.028 -1.109 -1.109 -1.109 -1.109
558 Erträge aus Umlagen 0 0 0 0 0
55.. Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige 

steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen 0 0 0 0 0
547 Erträge aus Transferaufwendungen -1.304 -1.338 -1.385 -1.413 -1.441
540-543 Erträge aus Zuweisungen und  Zuschüsse für 

laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -15.402 -18.656 -19.894 -20.562 -21.083
546 Erträge aus Auflösung von SoPo aus Investi-

tionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen -1.753 -1.872 -1.852 -1.837 -1.830
53 Sonstige ordentliche Erträge -5.248 -4.335 -4.335 -4.335 -4.335
10 Summe der ordentlichen Erträge -76.747 -76.751 -80.355 -82.944 -85.355

Aufwendungen
62,63,640-
643,647-649,
65

Personalaufwendungen 11.328 12.299 12.606 12.921 13.244

644-646 Versorgungsaufwendungen 2.013 2.040 2.071 2.102 2.134
60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.644 13.818 13.818 13.818 13.818

66 Abschreibungen 3.664 3.867 3.975 4.122 4.252
71 Aufwendungen für Zuweisungen und 

Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen 12.425 14.190 14.357 14.690 14.690

73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwen-
dungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 31.183 29.248 31.487 32.746 33.729

72 Transferaufwendungen 0 0  0 0
70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 79 114 114 114 114
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 75.336 75.576 78.428 80.513 81.981
20 Verwaltungsergebnis -1.411 -1.175 -1.927 -2.431 -3.374
56, 57 Finanzerträge -1.388 -1.370 -1.370 -1.370 -1.370
72 Zinsen und ähnl. Aufwendungen 1.624 1.349 1.434 1.505 1.573
23 Finanzergebnis 236 -21 64 135 203
24 Ordentliches Ergebnis -1.175 -1.196 -1.863 -2.296 -3.171
59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0
79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
27 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0
28 Jahresergebnis -1.175 -1.196 -1.863 -2.296 -3.171
nachrichtlich:

Zahlungsmittelüberschuss oder 
Zahlungsmittelfehlbedarf (-)
aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.826 3.027 3.821 4.416 5.428

Arten der Erträge und AufwendungenKVKR

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022

20



2018 2019 2020 2021 2022

Aufnahme von Krediten und der Begebung 
von Anleihen 3.596 3.940 5.343 4.325 3.975
Investitionszuweisungen, –zuschüsse und 
Investitionsbeiträge 470 1.423 2.435 150 600
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögens-
gegenständen des Anlagevermögens 2.000 2.000 1.500 1) 4.200 0

Tilgung von gewährten Krediten 106 104 103 103 103  

Summe der Einzahlungen 6.172 7.467 9.381 8.778 4.678

Tilgung von Krediten -2.669 -2.962 -9.170 ²) -3.368 -3.483
Investitionen für immaterielle Vermögens-
gegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen -6.172 -7.467 -9.381 -8.778 -4.678

Investitionszuweisungen, -zuschüsse und 
Investitionsbeiträge -5 -21 -5 -5 -5

Investitionen in Finanzanlagen 0 0 0 0 0
davon:
Ausleihungen 0 0 0 0 0

Summe der Auszahlungen -8.841 -10.429 -18.551 -12.146 -8.161

Saldo -2.669 -2.962 -9.170 -3.368 -3.483

1) Verkaufserlös aus Grundstücksverkauf 
Bannholzgraben II lt. Investitionsprogramm 7.500
davon Zuführung an Rücklage zur Tilgung 
Darlehen für Baulandentwicklungsmaßnahme 
Bannholzgraben II 6.000
tatsächlich zur Verfügung stehende 
Einzahlung im jeweiligen Jahr zur Deckung 
von Investitionen 1.500

²) Darin enthalten Tilgung Darlehen für Bannholzgraben II in Höhe von 6.000.000 €. Die Finanzierung erfolgt durch 
die Grundstückserlöse.

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen - Beträge in 1.000 Euro

Auszahlungen

davon:

Art der Einzahlung/Auszahlung

Einzahlungen
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Investition Produkt / Name
A
R
T

VE
2018

€

2019

€

2020

€

2021

€

2022

€

Gesamt-
einnahme-/
-ausgabe-

bedarf
€

bis 2018
bereit-
gestellt

€

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

01.1110.09 bebaute Grundstücke 

2018INV001
3601010

Kostenbeteiligung Land an Umbau 
Polizeistation

257.000 0 0 0 0 257.000 0

01.1110.10 unbebaute Grundstücke 0 

2015INV005
0509020

Verkauf von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 0

2015INV010
0509020

Grundstücksverkauf "Bannholzgraben II" 2.000.000 2.000.000 7.500.000 4.200.000 0 13.700.000 0

02.1260.01 Feuerwehr 0 

2014INV003
3601010

Zuweisung Land 78.750 204.000 0 0 0 282.750 0

06.3650.09 neue Kita

2019INV010
3601010

Zuweisung Hessenkasse für Neubau Kita 0 810.000 2.250.000 0 0 3.060.000 0

09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung u. 
Umweltplanung 

0 

2009INV135/ 
3601010

Zuweisung des Landes f. "Aktive Kernbereiche" 0 163.000 0 0 0 163.000 0

2009INV136/ 
3600110 

Zuweisung des Bundes f. "Aktive 
Kernbereiche"

0 163.000 0 0 0 163.000 0

2017INV001/ 
3601010

Zuweisung Land Städtebauförderung 
"Stadtumbau in Hessen"

67.000 41.500 92.500 0 0 201.000 0

2018INV002/ 
3600110

Zuweisung Bund Städtebauförderung 
"Stadtumbau in Hessen"

67.000 41.500 92.500 0 0 201.000 0

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2018 - 2022

Änderungen im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans sind farblich unterlegt.
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Investition Produkt / Name
A
R
T

VE
2018

€

2019

€

2020

€

2021

€

2022

€

Gesamt-
einnahme-/
-ausgabe-

bedarf
€

bis 2018
bereit-
gestellt

€

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2018 - 2022

10.5220.01 Wohnbauförderung 0 

2009INV003/ 
1618020

Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen 
an BG und private Bauträger

85.500 85.500 85.500 85.500 85.500 427.500 0

2009INV004/ 
1618020

Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen
von Privaten

16.300 15.500 15.400 15.300 15.200 77.700 0

2009INV005/ 
1650020

Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen 4.400 2.800 2.800 2.800 2.800 15.600 0

12.5410.01 Verwaltung von Straßen,
Wege, Plätze und Straßenbe-
leuchtungsverwaltung

0 

2009INV008/ 
3601010

Zuweisung Land für Umbau KVP 
L3111/Wiesenstraße

0 0 0 150.000 600.000 750.000 0

Summe Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit 2.575.950 3.526.800 10.038.700 4.453.600 703.500 19.298.550 0

davon Zuführung an Rücklage 
zur Tilgung Darlehen für 
Baulandentwicklungsmaßnahme 
Bannholzgraben II 0 0 -6.000.000 0 0

tatsächlich zur Verfügung stehende 
Einzahlung im jeweiligen Jahr zur Deckung 
von Investitionen 2.575.950 3.526.800 4.038.700 4.453.600 703.500
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Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

01.1110.05 Gebäudemanagement "Rathaus"

2009INV012/ 
0860010

Einrichtungsgegenstände/
Geräte

C 14.000 7.000 0 0 0 21.000 0

2009INV013/ 
0242010

Ankauf von Software C 6.000 6.000 0 0 0 12.000 0

2009INV014/ 
0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 
(Ämter und Fachbereiche)

C 6.000 6.000 0 0 0 12.000 0

2009INV015/
0951010

Sanierung Rathaus B 840.000 20.000 355.000 840.000 270.000 0 1.495.000 10.000

01.1110.07 Kämmereiamt

2009INV121/
0242010

EDV-Module "Neues Finanzwesen" A 0 30.000 0 0 0 30.000 0

01.1110.09 bebaute Grundstücke 

2017INV002/
0951010 

Umbau Erdgeschoss Kettelerstr. 6a B 120.000 100.000 0 0 0 2.325.125 0

01.1110.10 unbebaute Grundstücke 

2009INV021
0502010

Ankauf von baureifem Land und Ackergelände C 50.000 30.000 50.000 50.000 50.000 230.000 0

2017INV009
0509010

Grundstückserwerb/Baulandentwicklung 
Bannholzgraben II

B 1.500.000 3.000.000 3.000.000 1.500.000 0 0 9.500.000 5.000.000
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02.1220.04 Ordnungsamt

2010INV003/ 
0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 4.000 4.000 0 0 0 8.000 0

2017INV003
0242010

Software für mobile Geschwindigkeitsmess-
anlage

B 0 0 0 0 0 0 0

2018INV005
0619010

Geschwindigkeitsmess-/anzeiger Smileys C 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 30.000 0

02.1260.01 Feuerwehr

2009INV028/ 
0775010

Geräte- und Schlauchmaterial etc. C 20.000 75.000 20.000 20.000 20.000 155.000 0

2009INV029/ 
0810010

Neuanschaffung von Fahrzeugen C 32.000 890.000 0 0 0 922.000 0

2009INV032/ 
0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 0

2017INV004
0951010

Schaffung von Räumen für die 
Jugendfeuerwehr

B 0 100.000 0 0 0 100.000 0

04.2510.01 Stadtarchiv

2009INV034/ 
0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 1.000 1.000 0 0 0 2.000 0

04.2520.01 Museum

2009INV037/ 
0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 2.030 2.030 0 0 0 4.060 0

04.2630.01 Musikschule

2009INV039/ 
0880010

Musikinstrumente etc. C 5.500 11.000 25.000 10.000 12.000 63.500 0

2009INV040/ 
0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 35.000 0
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04.2710.01 VHS

2009INV041/ 
0860010

Geräte- und Ausstattungs-
gegenstände VHS

C 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15.000 0

2009INV042/ 
0860010

Einrichtungsgegenstände KuBuS C 0 1.500 0 1.500 0 3.000 0

2009INV043/ 
0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 0

04.2720.01 Stadtbücherei

2009INV044/ 
0860010

Einrichtungsgegenstände C 3.000 3.000 6.000 6.000 6.000 24.000 0

2009INV045/ 
0242010

Ankauf von Software A 3.500 3.500 0 0 0 7.000 0

2009INV046/ 
0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 3.000 3.000 3.000 3.500 3.500 16.000 0

04.2810.01 Kulturscheune

2009INV048/ 
0880010

Einrichtungsgegenstände C 9.000 0 0 0 0 9.000 0

2009INV049/ 
0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11.000 0

04.2810.02 Heimatpflege, Veranstaltungen und 
Städtepartnerschaften

2009INV050/ 
0953010

Landschaftspflegerische
Maßnahmen im Flurbereich

C 15.000 10.000 10.000 75.000 10.000 120.000 0

2010INV006/ 
0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KFS) C 250 250 0 0 0 500 0

2017INV005/
0619010

Ausstattungsgegenstände
(Veranstaltungen)

B 0 2.900 0 0 0 2.900 0
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05.3110.01 Allgemeine Sozialverwaltung

2018INV004/
0242010

Ankauf von Software A 15.000 0 0 0 0 15.000 0

05.3151.02 Altenwohnheim "Saarlandstr. 19"

2009INV054/ 
0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 0

05.3151.03 Altenwohnheim 
"Carlo-Mierendorff-Str. 1"

2009INV056/ 
0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 0

05.3151.04 Seniorenbegegnungsstätte

2009INV057/ 
0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 1.000 1.000 0 0 0 2.000 0

2010INV007/ 
0880010

Betriebsausstattung (Haushaltsgeräte) C  2.500 2.500 0 0 0 5.000 0

06.3625.01 Sonstige Jugendarbeit

2009INV063/ 
0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 0

2009INV064
0860010

Einrichtungsgegenstände 
(Jugendhilfe)

C 0 5.000 0 2.000 2.000 9.000 

06.3650.01 Kindertagesstätte 
"Pirmasenser Str. 8"

2009INV065/ 
0860010

Spielgeräte und Einrichtungs-
gegenstände

C 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 35.000 0

2009INV067/ 
0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 0
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06.3650.02 Kindergarten u. -hort
"Kirschenstr. 79"

2009INV068/
0860010

Spielgeräte und Einrichtungs-
gegenstände

C 15.000 15.000 5.000 5.000 5.000 45.000 0

2009INV070/ 
0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 0

06.3650.03 Kindergarten u. -hort
"Am Kapellenberg"

2009INV071/ 
0860010

Spielgeräte und Einrichtungs-
gegenstände

C 15.000 10.000 5.000 5.000 5.000 40.000 0

2009INV072/ 
0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 0

06.3650.04 Kindertagesstätte 
"Kinderdörfl"

2009INV073/ 
0860010

Einrichtungsgegenstände
"Kinderdörfel"

C 15.000 10.000 5.000 5.000 5.000 40.000 0

2009INV074/ 
0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 0

06.3650.05 Kindertagesstätte
"Sonnenschein"

2009INV075/ 
0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
(BVLA)

C 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 0

2011INV005/ 
0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 
(Sozialamt)

C 4.000 4.000 0 0 0 8.000 0

2009INV156/
0860010

Einrichtungsgegenstände (Sozialamt) C 7.000 0 0 0 0 7.000 0

2011INV004/
0860010

Einrichtungsgegenstände (BVLA) C 5.000 50.000 5.000 5.000 5.000 70.000 0
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06.3650.06 Kindertagesstätte
"Gänseblümchen"

2009INV076/ 
0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 0

2011INV001/ 
0860010

Einrichtungsgegenstände C 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 0

06.3650.08 Kindertagesstätte
Walter-Gropius-Allee

2017INV006
0951010

Neubau einer Kita B 710.000 150.000 0 0 0 3.273.744 2.413.744

2018INV003/ 
0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
(BVLA)

C 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7.000 0

2019INV002/ 
0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
(Sozialamt)

C 0 4.000 0 0 0 4.000 0

2019INV003/ 
0860010

Spielgeräte und Einrichtungsgegenstände
(Sozialamt)

C 0 10.000 0 0 0 10.000 0

2019INV004/ 
0860010

Spielgeräte und Einrichtungsgegenstände
(BVLA)

C 0 55.000 5.000 5.000 5.000 70.000 0

06.3650.09 neue Kita

2019INV009
0951010

Neubau einer Kita A 2.500.000 0 900.000 2.500.000 0 0 3.400.000 

06.3660.01 Freizeiteinrichtungen (TIB)

2009INV078/ 
0860010

Einrichtungsgegenstände etc. C 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 0

2009INV079/ 
0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 0
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06.3660.02 Kinderspiel- / Bolzplätze

2009INV081/ 
0880010

Anschaffung von Spielgeräten und
Bewegungsangeboten

C 60.000 30.000 90.000 80.000 80.000 340.000 0

2009INV082/ 
0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 0

07.4140.01 Fachbereich Gesundheits-
förderung

2009INV083/ 
0860010

Einrichtungsgegenstände C 0 1.000 1.000 1.000 0 3.000 0

2009INV084/ 
0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 500 500 300 300 300 1.900 0

08.4240.01 Sportstätten

2009INV087/ 
0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA) C 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 0

2010INV008/ 
0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KFS) C 250 250 0 0 0 500 0

2019INV001/ 
0358010

Zuschuss zum Kauf eines Rasenmähers C 0 15.825 0 0 0 15.825 0

09.5110.01 Amt für Stadtentwicklung
und Umweltplanung

2009INV091/ 
0242010

Ankauf von Software C 2.500 0 0 0 0 2.500 0

2009INV138/ 
0960010

Städtebauförderprogramm 
"Aktive Kernbereiche"

B 0 60.000 0 0 0 60.000 0

2014INV002/ 
0890010

GWG (ASU) B 1.000 1.000 0 0 0 2.000 0

2017INV007/
0960010

Städtebauförderprogramm 
"Stadtumbau in Hessen"

B 200.000 180.000 850.000 700.000 500.000 2.700.000 0
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11.5380.01 Stadtentwässerung 

2009INV095/ 
0952110

Kanalsanierung 1.600.000 530.000 250.000 2.100.000 3.800.000 3.400.000 10.080.000 0

2009INV097/
0700110

Technische Einrichtung 
Pumpwerke 

B 50.000 110.000 0 0 0 160.000 0

12.5410.01 Verwaltung von Straßen,
Wege, Plätze und Straßenbe-
leuchtungsverwaltung

2009INV098/ 
0960010

Straßenneubau lt. Programm C 132.000 0 0 227.000 0 252.000 0

2009INV099/ 
0960010

Verkehrsberuhigung/Radwege-
verbindung im Stadtgebiet 

C 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 22.500 0

2009INV102/ 
0960010

Umbau der Kreuzungspunkte L3111 
nördlich der Wiesenwegbrücke

B 35.000 0 40.000 1.500.000 0 1.575.000 50.000

2009INV103/ 
0960010

Straßeninstandsetzungen/
Erneuerungen

C 135.000 15.000 255.500 615.500 0 1.021.000 0

2009INV104/ 
0960010

Instandsetzung
Straßenentwässerung

C 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000 0

2009INV105/ 
0960010

Fußsteigherstellung lt. Programm C 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 750.000 0

2009INV107/ 
0960010

Erweit. und Erneuerung 
d.Straßenbeleuchtungsnetzes

C 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 350.000 0

2009INV108/ 
0960010

Ausbau der Feldwege C 50.000 50.000 50.000 250.000 150.000 550.000 0

2012INV005/
0960010

Instandsetzung Ingenieurbauwerke C 193.000 467.000 349.500 40.500 1.500 1.051.500 0
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2012INV006/
0960010

Umbau KVP Mannheimer-/Karl-Marx-Straße A 12.500 20.000 227.000 0 0 259.500 0

2016INV004/
0960010

Umbau KVP Karl-Marx-/Rathausstraße A 0 0 21.000 156.000 0 177.000 0

2016INV005/
0960010

Umbau KVP Entlastungsstraße West/
Mannheimer Straße

A 0 0 0 165.000 0 165.000 0

2018INV006/
0960010

Neugestaltung Spitalplatz A 230.000 0 210.000 0 230.000 0

13.5510.01 Öffentliche Anlagen

2009INV110/ 
0880010

Ausstattungsgegenstände C 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 0

2009INV111/ 
0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 0

2009INV112/ 
0803010

Grünanlagen / Baumpflanzungen C 80.000 70.000 80.000 80.000 80.000 390.000 0

2011INV002/
0623010

Grünprojekt 0 0 0 152.000 0 152.000 0

13.5510.03 Grillhaus

2009INV114/ 
0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA) C 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 0

2010INV011/ 
0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KFS) C 250 250 0 0 0 500 0
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14.5610.01 Brundtlandbüro

2011INV003/ 
0801010

Geräte- und Ausstattungsgegenstände C 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 7.500 0

2013INV006/ 
0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) C 500 500 500 500 500 2.500 0

2016INV006/ 
0358010

Elektro-Tankstelle B 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 0

15.5730.01 Bürgerhaus

2009INV119/ 
0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (BVLA) C 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 12.500 0

2010INV013/ 
0890010

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (KFS) C 250 250 0 0 0 500 0

Summe Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit

6.440.000 6.172.030 7.466.755 9.381.300 8.778.300 4.678.300 42.958.554 7.473.744 

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus 
Investitionstätigkeit (=Kreditbedarf)

-3.596.080 -3.939.955 -5.342.600 -4.324.700 -3.974.800

Tilgung

A = Neue Maßnahmen

B = Begonnene bzw. abgeschlossene Maßnahmen

C = Wiederkehrende Maßnahmen

D = Investitionen Dritter
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2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6

2019 6.440 0 0 0 0

Summe 6.440 0 0 0 0

Nachrichtlich

in der Ergebnis- und Finanzplanung 
vorgesehene Kreditaufnahme

5.343 4.325 3.975

Übersicht 
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich 

fällig werdenden Auszahlungen

Voraussichtlich fällige Auszahlungen
1000 EUR

Verpflichtungsermächtigung im 
Haushaltsplan des Jahres
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Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk: Darmstadt

Gemeinde:

Landkreis:    Haushaltsjahr

Einwohnerzahl am:
31.12. 2017 34.576

31.12. 2016 34.384
Haushaltsjahr Jahresabschluss

2019 2017
 -€ -  -€ -

Ergebnishaushalt
ordentliches Ergebnis

Erträge 78.121.464,00 80.562.361,08
Aufwendungen 76.924.867,00 75.958.024,38

Saldo 1.196.597,00 4.604.336,70

außerordentliches Ergebnis
Erträge 791.183,19
Aufwendungen 669.572,33

Saldo 121.610,86

1.196.597,00 4.725.947,56

Finanzhaushalt
Laufende Verwaltungstätigkeit 

+ 75.309.373,00 75.412.654,93

- 72.282.476,00 66.589.874,90

3.026.897,00 8.822.780,03

Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + 3.526.800,00 + 5.604.881,30

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 7.466.755,00 - 19.949.812,78

Saldo -3.939.955,00 -14.344.931,48

Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + 3.939.955,00 + 5.800.000,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 2.961.589,00 - 2.404.436,78

Saldo 978.366,00 3.395.563,22

65.308,00 -2.126.588,23

5.656.560,00 6.434.280,32

Haushaltsjahr

2019
Nachrichtlich  -€ -
Rechnerische Entschuldung

Kernhaushalt -1.021.634,00 

-754.158,00 

-1.775.792,00 Insgesamt

Eigenbetriebe und Anstalten des 
öffentlichen Rechts 

2019

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des 
Haushaltsjahres

Saldo

Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)

Überschuss (+)/
Fehlbedarf (-)

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Viernheim

Bergstraße

Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit

   Schlüsselnummer:

   Kreisfreie Stadt     

431020
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Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den 

blau unterlegten Feldern vorzunehmen.  
  
Einige Feldinhalte werden erst vollständig 

angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im 

Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte. 
  

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben 

erforderlich sind, sind diese im gesamten 

Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.  
  

Die betragsmäßigen Eingaben sind im 

Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem 

Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund 

eines negativen Planwertes bzw. 

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein 

negatives Vorzeichen erforderlich ist. 
  

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte 

auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben 
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Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr Plan Ist Differenz Status Jahresabschluss (Bitte auswählen) Ggf. Bemerkungen
2012 -10.045.356,00 -6.410.546,40 3.634.809,60 Entlastungsbeschluss erfolgt
2013 -8.443.134,00 -3.906.903,61 4.536.230,39 Entlastungsbeschluss erfolgt
2014 -6.807.618,00 -4.056.605,48 2.751.012,52 Entlastungsbeschluss erfolgt
2015 -3.314.409,00 -2.367.572,44 946.836,56 Entlastungsbeschluss erfolgt
2016 278.314,00 5.398.538,04 5.120.224,04 Entlastungsbeschluss erfolgt

2.1 Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2

3.

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. jaAufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2017

Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Ordentliches Ergebnis in €

Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017

Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses 
für den Jahresabschluss 2017

Eigenbetriebe
Stadtbetrieb

Forum der Senioren
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Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit
Erläuterungen

- € - Indikatorwert

1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019 1.196.597,00
Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt 
"Ergebnishaushalt" übernommen.  

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019 34,61 40,00

Bitte auswählen

2.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des 
ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018

0,00 
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen 
des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres 
anzugeben.

0,00 0,00

3.
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren 
(Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)

14.596.284,56 
Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus 
Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen 
anzugeben.

Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren 0,00

4. Bestand der Liquiditätsreserve

4.1
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 
HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve

1.351.480,52

Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur 
Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 
v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre 
anzugeben. 

4.2
Höhe der tatsächlich vorgehaltenen 
Liquiditätsreserve

5.656.560,00
Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen 
Liquiditätsreserve  anzugeben. 

Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet 5,00

5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung

5.1
Haushaltsjahr der letzten aufgestellten 
Vermögensrechnung

2017
Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung 
anzugeben.

5.2 Bestand an Eigenkapital 215.766.481,69 
Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der 
letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Bestand an Eigenkapital 215.766.481,69 5,00

6.
Höhe der  Verbindlichkeiten aus 
Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und 
Sondervermögen) zum 31.12. 2018

3.400.000,00
Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch 
aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.  

Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten 
(Kernverwaltung und Sondervermögen) 
zum 31.12.2018

0,00

7.
Verbindlichkeiten gegenüber dem 
Sondervermögen Hessenkasse

0,00
Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt 
"Verbindlichkeiten" übernommen.  

5,00

8.

65.308,00

Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus 
laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie 
der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der 
zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der 
Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. 

1,89 15,00

8.1
3.026.897,00 

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird 
automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.  

8.2
2.961.589,00 

Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt 
"Finanzhaushalt" übernommen.  

8.3 Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird 
automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.  

8.4
0,00 

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " 
übernommen.  

8.5 Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " 
übernommen.  

Summe und Status 70,00
Nachrichtlich:

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen 
Ergebnis rechnerisch ermittelt. 

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen 
Ergebnis rechnerisch ermittelt. 

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen 
des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige 
individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt. 

Ordentliche Tilgung für 2019

Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 
2019

Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss 
aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher 
Tilgung

Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus 
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und 
ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das 
Sondervermögen Hessenkasse

Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen 
Ergebnisses zum 31.12. 2018

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des 
Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019

Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung 
von Investitionskrediten für  2019

Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das 
Sondervermögen Hessenkasse für 2019
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Indikator pro Einwohner

Bewertung ggf. der Entwicklung 
nach Indikatoren
pro Einwohner

Gewichtung der 
Indikatoren

pro Einwohner
 in %

Status

Überschuss (mehr als + 5 €) = 1
jahresbezogener Haushaltsausgleich (im 
Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch 
Rücklage) = 0,75
defizitär im Korridor (weniger als 
- 5 € bis - 40 €) = 0,5
defizitär im Korridor (weniger als 
- 40 € bis - 75 €) = 0,25
defizitär (weniger als -75 €) = 0
Bestand = 1
kein Bestand (  0 €) = 0
kein Bestandswert  = 1

Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0

Bestand vollständig gebildet = 1
Bestand teilweise gebildet (  50 %) = 0,5
Bestand unzureichend oder nicht gebildet 
(< 50 %) = 0
positiver Eigenkapitalbestand = 1
negativer Eigenkapitalbestand 
(≤  0 €) = 0
kein Bestand (= 0 €) = 1

kein Bestand (= 0 €) = 1

Bestand (> 0 €) = 0
Saldo > 5 € = 1
im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5

Saldo < 0 € = 0

100%

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider. 

Verbindlichkeiten gegenüber dem 
Sondervermögen Hessenkasse

5%

ordentliches Ergebnis
40%

 grün (+)  ≥ 70%
gelb (0) < 70% und > 40%

rot (-) ≤ 40%

Bestand ordentliche Rücklage 5%

Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert 
der letzten aufgestellten Bilanz)

5%

Bestand der Liquiditätsreserve 5%

Ausweis von Eigenkapital 
(nach letzter aufgestellter Bilanz)

Zahlungsmittelfluss lfd. 
Verwaltungstätigkeit
abzüglich der Tilgung sowie der 
Zahlungen an das Sondervermögen 
Hessenkasse

30%

5%

Verbindlichkeiten aus 
Liquidtitätskrediten (Kommune plus 
Sondervermögen) 

5%
Bestand (> 0 €) = 0
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Jahr Kreisumlage Schulumlage
Verbandsumlage 

LWV
2019 v.H. v.H. v.H. v.H.

2018 v.H. v.H. v.H. v.H.

2017 v.H. v.H. v.H. v.H.

Steuerhebesätze

Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Solidaritätsumlage

2019 450,00 v.H. 600,00 v.H. 370,00 v.H. v.H. Euro
2018 450,00 v.H. 600,00 v.H. 370,00 v.H. v.H. Euro
2017 450,00 v.H. 600,00 v.H. 370,00 v.H. v.H. Euro

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer

2019 332,00 v.H. 365,00 v.H. 357,00 v.H.

Beitragssystem

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer ja Jagdsteuer      Hundesteuer ja
Zweitwohnungssteuer nein Fischereisteuer nein
Kurbeitrag nein Pferdesteuer
Tourismusbeitrag nein Getränkesteuer

Sonstige Abgaben:

nein

nein
nein
nein

     Gaststättenerlaubnissteuer

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Krankenhausumlage

Angaben für Gemeinden und Städte

Vervielfältiger 
Gewerbesteuerumlage

Straßenbeitragssatzung beschlossen ja wiederkehrende Beiträge

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

64,00
68,00

Angaben für Gemeinden und Städte

68,50
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ergebnishaushalt vorläufiges Rechnungsergebnis Haushaltsplan Haushaltsplan Ergebnisplan Ergebnisplan Ergebnisplan

Position Konten Bezeichnung

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.059,25 1.084,00 1.084,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.192.755,20 8.354.291,00 6.399.983,00 6.400.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 

3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 621.872,03 561.597,00 400.287,00 391.000,00 391.000,00 391.000,00 

4 52
Bestandsveränderungen und aktivierte 
Eigenleistungen

5 55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

44.466.533,42 44.123.108,00 43.748.537,00 46.097.000,00 48.005.000,00 49.874.000,00 

6 547 Erträge aus Transferleistungen 1.280.100,36 1.304.176,00 1.337.896,00 1.385.000,00 1.413.000,00 1.441.000,00 

7 540-543
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

14.331.221,71 15.402.117,00 18.656.316,00 19.894.000,00 20.562.000,00 21.083.000,00 

8 546
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und 
Investitionsbeiträgen

1.404.847,02 1.752.916,00 1.871.871,00 1.852.000,00 1.837.000,00 1.830.000,00 

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 6.810.804,79 5.248.115,00 4.335.184,00 4.335.000,00 4.335.000,00 4.335.000,00 

10 Summe der ordentlichen Erträge 79.109.193,78 76.747.404,00 76.751.158,00 80.355.000,00 82.944.000,00 85.355.000,00

11

62, 63,
640-643,
647-649, 

65

Personalaufwendungen 9.654.555,77 11.327.811,00 12.299.201,00 12.606.000,00 12.921.000,00 13.244.000,00 

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.475.445,60 2.013.060,00 2.039.685,00 2.071.000,00 2.102.000,00 2.134.000,00 

13
60,61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.792.165,64 14.643.786,00 13.817.553,00 13.818.000,00 13.818.000,00 13.818.000,00 

14 66 Abschreibungen 4.080.451,55 3.664.460,00 3.867.400,00 3.975.000,00 4.122.000,00 4.252.000,00 

15 71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
sowie besondere Finanzaufwendungen

11.821.056,90 12.424.851,00 14.190.271,00 14.357.000,00 14.690.000,00 14.690.000,00 

16 73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

33.516.230,47 31.182.530,00 29.247.994,00 31.487.000,00 32.746.000,00 33.729.000,00 

17 72 Transferaufwendungen

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 116.164,66 79.125,00 113.780,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 74.456.070,59 75.335.623,00 75.575.884,00 78.428.000,00 80.513.000,00 81.981.000,00

20 Verwaltungsergebnis 4.653.123,19 1.411.781,00 1.175.274,00 1.927.000,00 2.431.000,00 3.374.000,00

21 56,57 Finanzerträge 1.453.167,30 1.387.833,00 1.370.306,00 1.370.000,00 1.370.000,00 1.370.000,00 

22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 1.501.953,79 1.624.250,00 1.348.983,00 1.433.561,00 1.504.650,00 1.573.217,00 

23 Finanzergebnis -48.786,49 -236.417,00 21.323,00 -63.561,00 -134.650,00 -203.217,00 

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 80.562.361,08 78.135.237,00 78.121.464,00 81.725.000,00 84.314.000,00 86.725.000,00

25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 75.958.024,38 76.959.873,00 76.924.867,00 79.861.561,00 82.017.650,00 83.554.217,00

26 Ordentliches Ergebnis 4.604.336,70 1.175.364,00 1.196.597,00 1.863.439,00 2.296.350,00 3.170.783,00

27 59 Außerordentliche Erträge 791.183,19 

28 79 Außerordentliche Aufwendungen 669.572,33 

29 Außerordentliches Ergebnis 121.610,86

30 Jahresergebnis 4.725.947,56 1.175.364,00 1.196.597,00 1.863.439,00 2.296.350,00 3.170.783,00

Nachrichtlich

31
Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 
31.12.2018

1.043.416,00

32 -23.222.488,14 

-  € -

Summe vorgetragene 
Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse  zum 
31.12.2017

42



Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022

vorläufiges Rechnungsergebnis Haushaltsplan Haushaltsplan Ergebnisplan Ergebnisplan Ergebnisplan

Position Konten Bezeichnung

5 55
Steuern und steuerähnliche Erträge 
einschließlich Erträge aus gesetzlichen 
Umlagen

44.466.533,42 44.123.108,00 43.748.537,00 46.097.000,00 48.005.000,00 49.874.000,00

davon
5500 18.915.554,82 19.344.882,00 20.426.892,00 22.163.000,00 23.382.000,00 24.668.000,00

5504
Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer 
(Produktgruppe 1601)

1.707.611,11 2.115.226,00 1.977.645,00 2.027.000,00 2.068.000,00 2.120.000,00

5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) 36.507,77 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) 7.175.894,40 7.100.000,00 7.200.000,00 7.308.000,00 7.418.000,00 7.529.000,00

5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) 15.450.024,22 14.500.000,00 13.000.000,00 13.455.000,00 13.993.000,00 14.413.000,00

5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) 1.180.941,10 1.028.000,00 1.109.000,00 1.109.000,00 1.109.000,00 1.109.000,00

5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)

5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)

sonstige Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 540-543
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

14.331.221,71 15.402.117,00 18.656.316,00 19.894.000,00 20.562.000,00 21.083.000,00

davon 540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) 12.749.618,00 13.628.622,00 15.469.442,00 16.707.000,00 17.375.000,00 17.896.000,00

sonstige Erträge 1.581.603,71 1.773.495,00 3.186.874,00 3.187.000,00 3.187.000,00 3.187.000,00

16 73
Steueraufwendungen einschließlich 
Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen

33.516.230,47 31.182.530,00 29.247.994,00 31.487.000,00 32.746.000,00 33.729.000,00

davon 7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)

73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601) 16.051.092,00 17.204.190,00 16.261.207,00 17.561.927,00 18.264.187,00 18.812.263,00

73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601) 9.390.732,00 10.311.975,00 10.738.139,00 11.597.073,00 12.060.813,00 12.422.737,00

73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)

735490 Solidaritätsumlage

735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband): 1.929.070,09 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) 2.787.636,38 2.664.865,00 2.248.648,00 2.327.000,00 2.420.000,00 2.493.000,00

sonstige Aufwendungen 3.357.700,00 1.500,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.501.953,79 1.624.250,00 1.348.983,00 1.433.561,00 1.504.650,00 1.573.217,00

Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602) 109.839,80 150.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 
1602)

1.047.611,54 1.134.189,00 972.167,00 1.061.495,00 1.135.259,00 1.203.826,00

-  € -

Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer 
(Produktgruppe 1601)
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Zahlungsmittelfluss nach § 3  GemHVO 2017 2018 2019 2020 2021 2022

vorläufiges Rechnungsergebnis Haushaltsplan Haushaltsplan Fpl-Jahr Fpl-Jahr Fpl-Jahr
Nr. Konten

Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

 (direkte Methode)

1 Summe der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

75.412.654,93 74.312.922,00 75.309.373,00 78.932.780,00 81.536.780,00 83.954.780,00

2 Summe der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

66.589.874,90 72.486.970,00 72.282.476,00 74.944.570,00 76.620.659,00 78.027.226,00

3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit

8.822.780,03 1.825.952,00 3.026.897,00 3.988.210,00 4.916.121,00 5.927.554,00

Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit
 (direkte Methode)

4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

5.310.423,82 469.750,00 1.423.000,00 2.435.000,00 150.000,00 600.000,00

4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen

4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für 
die ordentliche Tilgung von Investitionskredtien

4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für 
die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

5 822
Einzahlungen aus Abgängen von 
Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und 
des immateriellen Anlagevermögens

182.388,98 2.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 4.200.000,00 0,00

6 823 Einzahlungen aus Abgängen von 
Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

112.068,50 106.200,00 103.800,00 103.700,00 103.600,00 103.500,00

davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten 
Krediten

112.068,50 106.200,00 103.800,00 103.700,00 103.600,00 103.500,00

7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.604.881,30 2.575.950,00 3.526.800,00 4.038.700,00 4.453.600,00 703.500,00

8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden

8.951.752,22 3.060.000,00 3.037.900,00 1.555.000,00 55.000,00 55.000,00

9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.495.894,87 2.627.000,00 2.901.500,00 7.487.500,00 8.405.500,00 4.306.000,00

10  840,
843

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 
Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

612.795,41 485.030,00 1.527.355,00 338.800,00 317.800,00 317.300,00

11 844 Auszahlungen für Investitionen in das 
Finanzanlagevermögen

6.889.370,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten 6.850.000,00

12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 19.949.812,78 6.172.030,00 7.466.755,00 9.381.300,00 8.778.300,00 4.678.300,00

13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf
aus Investitionstätigkeit

-14.344.931,48 -3.596.080,00 -3.939.955,00 -5.342.600,00 -4.324.700,00 -3.974.800,00 

14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf -5.522.151,45 -1.770.128,00 -913.058,00 -1.354.390,00 591.421,00 1.952.754,00

Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
 (direkte Methode)

15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

5.800.000,00 3.596.080,00 3.939.955,00 5.092.600,00 4.324.700,00 3.974.800,00

davon Einzahlungen aus der Aufnahme von 
Umschuldungen

16 846

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 
sowie an das Sondervermögen Hessenkasse

2.404.436,78 2.668.980,00 2.961.589,00 9.170.000,00 3.368.000,00 3.483.000,00

16.1
Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung 
von Krediten

2.404.436,78 2.668.980,00 2.961.589,00 9.170.000,00 3.368.000,00 3.483.000,00

16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von 
Umschuldungen

16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen 
Hessenkasse

17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf
aus Finanzierungstätigkeit

3.395.563,22 927.100,00 978.366,00 -4.077.400,00 956.700,00 491.800,00

18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende 
des Haushaltsjahres

-2.126.588,23 -843.028,00 65.308,00 -5.431.790,00 1.548.121,00 2.444.554,00

19 829
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde 
Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, 
Aufnahme von Kassenkrediten)

866.158,10

davon Aufnahme von Liquiditätskrediten 250.000,00

20 849
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde 
Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung 
von Kassenkrediten)

2.869.518,88

davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten 2.250.000,00

21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus 
haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen

-2.003.360,78 

22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des 
Haushaltsjahres

10.564.229,33 9.467.647,00 5.591.252,00 5.656.560,00 224.770,00 1.772.891,00

23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln -4.129.949,01 -843.028,00 65.308,00 -5.431.790,00 1.548.121,00 2.444.554,00

24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des 
Haushaltsjahres

6.434.280,32 8.624.619,00 5.656.560,00 224.770,00 1.772.891,00 4.217.445,00

-  € -
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Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse  zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - 39.567.287,44 €

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - 2.000.000,00 €

17.876.466,54 €

1.400.000,00 €

60.843.753,98

Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres 0,00 €

60.843.753,98 €

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - 3.939.955,00 €

306.749,00 €

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt 2.961.589,00 €

Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - 960.907,00 €

Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt - 0,00 €

Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - 0,00 €

Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse €

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - 40.545.653,44 €

17.222.308,54 €

57.767.961,98 €

Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung 10.000.000,00 €

Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts 2.600.000,00 €

Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - 0,00 €

Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - 1.300.000,00 €

1.300.000,00 €

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres 0,00

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019 5.656.560,00  €

Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und 
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - 

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des 
öffentlichen Rechts nach HGO

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung  und Eigenbetriebe 
und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - 

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und 
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt 

Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten  - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk

Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk

Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk

Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk

Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem So
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Status:

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner

1 Innere Verwaltung 1.739.520,00 € 50,31 € 1.739.520,00 € 50,31 € 8.112.175,00 € 234,62 € 8.112.175,00 € 234,62 €
2 Sicherheit und Ordnung 1.319.322,00 € 38,16 € 1.319.322,00 € 38,16 € 3.621.782,00 € 104,75 € 3.621.782,00 € 104,75 €
3 Schulträgeraufgaben

4 Kultur und Wissenschaft 675.845,00 € 19,55 € 675.845,00 € 19,55 € 2.383.671,00 € 68,94 € 2.481.055,00 € 71,76 €
5 Soziale Leistungen 447.755,00 € 12,95 € 447.755,00 € 12,95 € 1.231.835,00 € 35,63 € 1.269.935,00 € 36,73 €
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 2.842.244,00 € 82,20 € 2.842.244,00 € 82,20 € 13.507.293,00 € 390,66 € 13.509.425,00 € 390,72 €
7 Gesundheitsdienste 32,00 € 0,00 € 32,00 € 0,00 € 176.214,00 € 5,10 € 178.993,00 € 5,18 €
8 Sportförderung 11.539,00 € 0,33 € 11.539,00 € 0,33 € 1.244.662,00 € 36,00 € 1.244.662,00 € 36,00 €
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 66.400,00 € 1,92 € 66.400,00 € 1,92 € 1.065.537,00 € 30,82 € 1.065.537,00 € 30,82 €

10 Bauen und Wohnen 24.070,00 € 0,70 € 24.070,00 € 0,70 € 218.458,00 € 6,32 € 218.458,00 € 6,32 €
11 Ver- und Entsorgung 5.389.515,00 € 155,87 € 5.389.515,00 € 155,87 € 4.549.843,00 € 131,59 € 5.272.761,00 € 152,50 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 917.642,00 € 26,54 € 917.642,00 € 26,54 € 4.400.722,00 € 127,28 € 4.400.722,00 € 127,28 €
13 Natur- und Landschaftspflege 40.364,00 € 1,17 € 40.364,00 € 1,17 € 881.306,00 € 25,49 € 881.306,00 € 25,49 €
14 Umweltschutz 30.516,00 € 0,88 € 30.516,00 € 0,88 € 418.662,00 € 12,11 € 418.662,00 € 12,11 €
15 Wirtschaft und Tourismus 164.501,00 € 4,76 € 266.796,00 € 7,72 € 870.214,00 € 25,17 € 870.214,00 € 25,17 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 64.452.199,00 € 1.864,07 € 65.213.217,00 € 1.886,08 € 34.242.493,00 € 990,35 € 34.242.493,00 € 990,35 €

Gesamtsumme 78.121.464,00 € 2.259,41 € 78.984.777,00 € 2.284,38 € 76.924.867,00 € 2.224,81 € 77.788.180,00 € 2.249,77 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsansatz

Haushaltsjahr

ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen

2019

Anmerkungen: 

Bei  den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen 

sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen 

Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.  

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind 

jeweils die absoluten Beträge vor internen 

Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach 

internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") 

anzugeben.  

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: 

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf 

Haushaltsansatz zu setzen. 

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der 

Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann 

vorzunehmen, 

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.  

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald 

für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges 

Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes 

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen. 
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PBNr. Produktbereich/Produktgruppe

1 Innere Verwaltung

2 Sicherheit und Ordnung

3 Schulträgeraufgaben

4 Kultur und Wissenschaft

5 Soziale Leistungen

6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

7 Gesundheitsdienste

8 Sportförderung

9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

10 Bauen und Wohnen

11 Ver- und Entsorgung

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

13 Natur- und Landschaftspflege

14 Umweltschutz

15 Wirtschaft und Tourismus

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtsumme

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Anmerkungen: 

Bei  den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen 

sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen 

Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.  

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind 

jeweils die absoluten Beträge vor internen 

Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach 

internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") 

anzugeben.  

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: 

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf 

Haushaltsansatz zu setzen. 

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der 

Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann 

vorzunehmen, 

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.  

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald 

für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges 

Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes 

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen. 

 

Status:

absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner

1.449.992,00 € 41,94 € 1.449.992,00 € 41,94 € 7.978.730,00 € 230,76 € 7.978.730,00 € 230,76 €
1.237.675,00 € 35,80 € 1.237.675,00 € 35,80 € 3.363.445,00 € 97,28 € 3.363.445,00 € 97,28 €

687.344,00 € 19,88 € 687.344,00 € 19,88 € 2.386.117,00 € 69,01 € 2.483.501,00 € 71,83 €
588.283,00 € 17,01 € 588.283,00 € 17,01 € 1.475.612,00 € 42,68 € 1.514.944,00 € 43,81 €

1.378.450,00 € 39,87 € 1.378.450,00 € 39,87 € 10.825.559,00 € 313,09 € 10.827.691,00 € 313,16 €
32,00 € 0,00 € 32,00 € 0,00 € 164.221,00 € 4,75 € 167.000,00 € 4,83 €

269.281,00 € 7,79 € 269.281,00 € 7,79 € 1.244.572,00 € 36,00 € 1.244.572,00 € 36,00 €
41.400,00 € 1,20 € 41.400,00 € 1,20 € 1.038.017,00 € 30,02 € 1.038.017,00 € 30,02 €

124.210,00 € 3,59 € 124.210,00 € 3,59 € 242.781,00 € 7,02 € 242.781,00 € 7,02 €
7.408.689,00 € 214,27 € 7.408.689,00 € 214,27 € 6.533.571,00 € 188,96 € 7.300.555,00 € 211,15 €

790.038,00 € 22,85 € 790.038,00 € 22,85 € 4.753.331,00 € 137,47 € 4.753.331,00 € 137,47 €
40.364,00 € 1,17 € 40.364,00 € 1,17 € 858.596,00 € 24,83 € 858.596,00 € 24,83 €
57.363,00 € 1,66 € 57.363,00 € 1,66 € 445.177,00 € 12,88 € 445.177,00 € 12,88 €
88.072,00 € 2,55 € 190.367,00 € 5,51 € 743.622,00 € 21,51 € 743.622,00 € 21,51 €

63.974.044,00 € 1.850,24 € 64.780.360,00 € 1.873,56 € 34.906.522,00 € 1.009,56 € 34.906.522,00 € 1.009,56 €

78.135.237,00 € 2.259,81 € 79.043.848,00 € 2.286,09 € 76.959.873,00 € 2.225,82 € 77.868.484,00 € 2.252,10 €

Haushaltsansatz

ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen

Haushaltsvorjahr

2018
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PBNr. Produktbereich/Produktgruppe

1 Innere Verwaltung

2 Sicherheit und Ordnung

3 Schulträgeraufgaben

4 Kultur und Wissenschaft

5 Soziale Leistungen

6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

7 Gesundheitsdienste

8 Sportförderung

9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

10 Bauen und Wohnen

11 Ver- und Entsorgung

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

13 Natur- und Landschaftspflege

14 Umweltschutz

15 Wirtschaft und Tourismus

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtsumme

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Anmerkungen: 

Bei  den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen 

sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen 

Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.  

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind 

jeweils die absoluten Beträge vor internen 

Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach 

internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") 

anzugeben.  

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: 

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf 

Haushaltsansatz zu setzen. 

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der 

Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann 

vorzunehmen, 

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.  

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald 

für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges 

Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes 

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen. 

 

Status:

absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner

1.242.740,00 € 35,94 € 1.242.740,00 € 35,94 € 7.332.243,57 € 212,06 € 7.332.243,57 € 212,06 €
1.234.376,34 € 35,70 € 1.234.376,34 € 35,70 € 3.037.627,69 € 87,85 € 3.037.627,69 € 87,85 €

706.846,76 € 20,44 € 706.846,76 € 20,44 € 2.201.276,26 € 63,66 € 2.298.660,46 € 66,48 €
511.334,89 € 14,79 € 511.334,89 € 14,79 € 1.247.896,33 € 36,09 € 1.284.884,05 € 37,16 €

1.184.012,83 € 34,24 € 1.184.012,83 € 34,24 € 9.611.128,16 € 277,97 € 9.613.260,51 € 278,03 €
21.438,76 € 0,62 € 21.438,76 € 0,62 € 171.584,95 € 4,96 € 174.363,31 € 5,04 €
69.289,45 € 2,00 € 69.289,45 € 2,00 € 1.640.835,82 € 47,46 € 1.640.835,82 € 47,46 €
25.433,00 € 0,74 € 25.433,00 € 0,74 € 851.864,43 € 24,64 € 851.864,43 € 24,64 €
24.336,31 € 0,70 € 24.336,31 € 0,70 € 17.254,28 € 0,50 € 17.254,28 € 0,50 €

8.922.357,74 € 258,05 € 8.922.357,74 € 258,05 € 8.054.980,28 € 232,96 € 8.801.722,10 € 254,56 €
914.912,93 € 26,46 € 914.912,93 € 26,46 € 3.865.123,39 € 111,79 € 3.865.123,39 € 111,79 €
62.140,98 € 1,80 € 62.140,98 € 1,80 € 627.672,40 € 18,15 € 627.672,40 € 18,15 €
54.986,63 € 1,59 € 54.986,63 € 1,59 € 412.852,13 € 11,94 € 412.852,13 € 11,94 €
89.857,19 € 2,60 € 192.152,10 € 5,56 € 638.810,64 € 18,48 € 638.810,64 € 18,48 €

65.498.297,27 € 1.894,33 € 66.282.026,81 € 1.917,00 € 36.246.874,05 € 1.048,32 € 36.246.874,05 € 1.048,32 €

80.562.361,08 € 2.330,01 € 81.448.385,53 € 2.355,63 € 75.958.024,38 € 2.196,84 € 76.844.048,83 € 2.222,47 €

vorläufiges Rechnungsergebnis

ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen

Haushaltsvorvorjahr

2017

48



Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur 
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune: 

Bitte auswählen

(Ort, Erstelldatum)

 

49



TOP:        Viernheim, den 28. März 2019 

Federführendes Amt 

01 Bürgermeister 

Aktenzeichen:  

Diktatzeichen: Ba/eis 

Drucksache: IV-25-2019/XVIII 

Anlagen: 1 

Produkt/Kostenstelle:  

Stand der Haushaltsmittel:  

Benötigte Mittel:  

Protokollauszüge an:  

 
 Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Haupt- und Finanzausschuss 
(Wirtschaftsförderung) 

04.04.2019  

 

I n f o r m a t i o n s v o r l a g e  

Richtlinie zur Förderung von Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms 
"Kinderbetreuungsfinanzierung" 

 

Mitteilung/Information 

Das beigefügte Anschreiben an das Hessische Sozialministerium wird den Mitgliedern des 
Haupt- und Finanzausschusses zur Kenntnis gegeben. 



 

Stadt Viernheim*Stadtverwaltung*68517 Viernheim 

>  wenn unzustellbar mit neuer Anschrift zurück   < 

Hessisches Ministerium für 
Soziales und Integration 
Herrn Minister 
Kai Klose 
Sonnenberger Str. 2/2a 
65193 Wiesbaden 

Der Magistrat 
 

Bürgermeister 
Matthias Baaß 

 
Rathaus 

Kettelerstraße 3 
68519 Viernheim 

Tel.: (0 62 04) 988 248 
Fax: (0 62 04) 988 378 

 
E-Mail: mbaass@viernheim.de 

Internet: www.viernheim.de 
 

Bearbeitet von: Berna Eisenbeiß 
 

Datum: 07. März 2019 

 

Richtlinie zur Förderung von Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms 
„Kinderbetreuungsfinanzierung“ 
 
 
Sehr geehrter Herr Staatsminister! 
 
Gerne erinnere ich mich noch an unseren gemeinsamen Informationstermin beim Verein 
Lernmobil in Viernheim, bei dem wir uns letztmals begegnet sind. 
 
Heute wende ich mich an Sie mit der Bitte um einen Rat in obiger Sache. 
 
In Ziffer 6.6 der obigen Richtlinie ist folgender Sachverhalt geregelt: 
 

„Für Investitionen, die nach anderen Gesetzen und Verwaltungsvereinbarungen im 
Wege der Anteilsfinanzierung nach Art. 104b des Grundgesetzes vom 23. Mai 
1949 (BGBI 1949 S. 1) zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Dezember 2014 
(BGBI I S. 2438), durch den Bund gefördert werden, können nicht gleichzeitig 
Finanzhilfen nach dieser Richtlinie gewährt werden.“ 

 
Nach den mir gegenwärtig vom Sozialministerium Hessen vorliegenden Informationen führt 
diese durch den Bund gewünschte Bestimmung dazu, dass Mittel aus der Hessenkasse 
nicht gleichzeitig mit Mitteln aus dieser Richtlinie zur Finanzierung eines Kindertagesstätten-
Neubaus Verwendung finden können. 
 
Im konkreten Viernheimer Fall bedeutet dies, dass die Finanzierung des Baus einer neuen 
Kindertagesstätte, mit der wir den auch vom Bund eingeführten Rechtsanspruch erfüllen 
möchten, alleinig über die Mittel der Hessenkasse möglich ist, wir müssen auf jegliche Mittel 
aus dem Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung verzichten. 



 

 

Für mich macht diese Regelung keinerlei Sinn, da in der Hessenkasse keine Mittel des 
Bundes durch das Land Hessen weitergegeben werden, also keine Doppelförderung durch 
den Bund entsteht. 
 
Ich würde mich freuen, wenn Sie mir Hinweise geben könnten, in wie fern hier eine 
Änderung möglich ist bzw. wer auf Bundesebene mein Ansprechpartner dafür ist. Noch 
einfacher wäre es natürlich, wenn sich das Land Hessen mit einer Finanzierung aus beiden 
Fördertöpfen einverstanden erklären könnte. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Matthias Baaß 
Bürgermeister 
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B e s c h l u s s v o r l a g e  

Vorhabenliste 
 

Beschlussvorschlag: 

Der Veröffentlichung der Vorhabenliste wird zugestimmt. 
 

Begründung (Sachverhalt, Erläuterung): 

Eine Vorhabenliste ist ein Instrument der Bürgerbeteiligung, die Bürgerinnen und Bürger 
möglichst frühzeitig über Vorhaben zu informieren, bei denen das Interesse einer größeren 
Anzahl von Bürgerinnen und Bürger angenommen werden kann. Sie soll den Dialog und 
die Rückkopplung zwischen Stadt und Bürgerschaft fördern sowie die Möglichkeit bieten, 
Vorhaben mitzugestalten. 

In knapper Form (maximal 2 Din A4-Seiten) soll über das Vorhaben berichtet werden (in-
haltliche Beschreibung, politische Beschlüsse (inkl. Verlinkung ins Ratsinformationssys-
tem), aktueller Bearbeitungsstand, Kosten, Zeitplan usw.). 

Die Vorhabenliste soll zweimal im Jahr (April und Oktober) veröffentlicht bzw. aktualisiert 
werden. Sie erscheint nach Beschluss der Gremien in übersichtlicher Form auf der Home-
page der Stadt Viernheim. 

Die letzte Version der Vorhabenliste aus dem Oktober 2018 enthielt 19 Vorhaben, die von 
den Ämtern gemeldet wurden. Die nun vorliegende dritte Version enthält 2 neue Vorha-
ben, ein Vorhaben (Städt. Tiefgarage "Am Spitalplatz") wurde abgeschlossen und deshalb 
nicht mehr in der Vorhabenliste aufgeführt, die bisher aufgeführten Vorhaben wurden ak-
tualisiert. Beim Vorhaben „Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan“ gab es keinen 
Aktualisierungsbedarf. 

Auch Aktualisierungen zwischen den Veröffentlichungsterminen sind bei Bedarf möglich 
(ohne Vorlage an die Gremien). 



Vorhabenliste April 2019 

Vorhaben Datum Version Thema 

Ersatzneubau Brücke Vie07 Am Pariser Weg April 2019 3 Umwelt und Bauen 

Verkehr 

Umgestaltung des Knotenpunktes L 3111 / Wiesenweg April 2019 3 Umwelt und Bauen 

Verkehr 

Rückbau der Plattenbrücken VIE 21 / VIE 22 

 

April 2019 3 Umwelt und Bauen 

Verkehr 

Entwicklung von Wohnbauflächen; Bebauungsplan Erweiterung Bannholzgraben & 
parallele 24. Änderung des Flächennutzungsplanes 

April 2019 3 Umwelt und Bauen 

Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan 
 

Oktober 2018 2 Umwelt und Bauen 

Entwicklung von Wohnbauflächen; Nordweststadt II 
 

April 2019 3 Umwelt und Bauen 

Bebauungsplan  Nr. 284-11 "Sport- und Erholungsgebiet West"- Teilneufassung 

 

April 2019 3 Umwelt und Bauen 

Stadtumbau Viernheim "Weststadt" 

 

April 2019 3 Umwelt und Bauen 

Sanierung der Plattenbrücke VIE 05 über der Heidelberger Straße April 2019 2 Umwelt und Bauen 

Verkehr 

Einführung eines Einbahnstraßensystems im innenstadtnahen Bereich April 2019 2 Verkehr 

Ersatzspielangebote Spitalplatz 

 

April 2019 3 Umwelt und Bauen 

Kinder und Jugend 

Familie 

Gewerbegebiet "Die Kleinen Neuen Äcker" 

 

April 2019 3 Umwelt und Bauen 

Viernheim summt 

 

April 2019 3 Umwelt und Bauen 

Bebauungsplan Nr. 295 "SO-Wertstoffhof" April 2019 1 Umwelt und Bauen 

Nahmobilitäts-Check Viernheim April 2019 1 Umwelt und Bauen 

Sanierung des Rathauses der Stadt Viernheim April 2019 3 Umwelt und Bauen 

Umbau des EG des städt. Anwesens Kettelerstraße 6 A zur Nutzung als Büroräume mit 

besonderen Anforderungen 

April 2019 3 Umwelt und Bauen 

Neubau einer Kindertagesstätte an der Walter-Gropius-Allee April 2019 3 Umwelt und Bauen 

Kinder und Jugend 

Aufbau einer städtepartnerschaftlichen Verbindung mit Mlawa/Polen 

 

April 2019 3 Freizeit und Sport 

Entwicklung des Familiensportparks West (ehemalige Fußball-Sportanlage) zu einer 

familienfreundlichen, generationsübergreifenden und offenen Sportanlage 

April 2019 3 Freizeit und Sport 

 





Vorhabenliste Formular

Überschrift:

Aktualisierungsdatum: Version:

Inhaltliche Beschreibung:

Politische Beschlüsse zum Vorhaben:

Ersatzneubau Brücke Vie07 - Am Pariser Weg 

März 2019 3

Nachdem die alte Brücke über den Landgraben im Jahr 2012 aufgrund des maroden Zustands 
für den gesamten Verkehr zunächst gesperrt werden musste, erfolgte im Jahr 2015 der 
komplette Rückbau. Um die Überquerung des Landgrabens in Höhe des Anwesens Pariser 
Weg 31 für den Freizeitradverkehr sowie für die Landwirte wieder gewährleisten zu können, soll 
nun ein Ersatzneubau mit einer lichten Fahrbahnbreite von 4,00 m errichtet werden.  

In der Sitzung des Ausschusses Umwelt, Energie, Bauen vom 27.06.2017 wurde beschlossen, 
dass die Verwaltung den Ersatzneubau der Brücke Vie07 als Stahlbetonbrücke mit lichter 
Fahrbahnbreite von 4,00 m + Hochbord ausschreibt. 
 
Im Rahmen der Magistratssitzung vom 11.09.2018 wurde die Aufhebung der Ausschreibung für 
den Ersatzneubau der Brücke Vie07 beschlossen.  



Aktueller Bearbeitungsstand:

Kosten soweit bezifferbar:

Geplanter Zeitpunkt der Umsetzung / Nächste Schritte:

Betroffenes Gebiet:

Bürgerbeteiligung vorgesehen?

Zuständiger Sachbearbeiter:

Die Ergebnisse der öffentlichen Ausschreibung liegen vor. Das Angebot des Niedrigstbietenden 
liegt deutlich über der aktuellen Kostenberechnung. Aufgrund der erheblichen 
Preisabweichungen ist eine Vergabe wirtschafltich nicht zu vertreten.  
 

Die Kostenberechnung vom Mai 2018 beläuft sich auf ca. 163.000 €. 

Nach aktuellem Sachstand ist der Zeitpunkt der geplanten Umsetzung offen.  
Aufgrund der höheren Dringlichkeit einer Sanierung bzw. Erneuerung von weiteren 
Brückenbauwerken im Stadtgebiet ist zunächst keine neue Ausschreibung geplant.

Außenbereich - Landgraben im Bereich "Am Pariser Weg 31"

Es ist keine Bürgerbeteiligung vorgesehen.

Herr Miller



Vorhabenliste Formular 

Überschrift: 

Aktualisierungsdatum: Version: 

Inhaltliche Beschreibung: 

Politische Beschlüsse zum Vorhaben: 

IV-83-2011/XVII 1. Ergänzung - Informationsvorlage: Ausschuss Umwelt, Energie, Bauen 

Stadtentwicklung, Agenda 21 am Dienstag, den 29.11.2011  

Gegenüberstellung der vorliegenden Kostenschätzungen der Büros von Mörner + Jünger 

(2007) und Schweiger + Scholz (2011) 

IV-83-2011/XVII 2. Ergänzung - Informationsvorlage: Haupt- und Finanzausschuss 
Wirtschaftsförderung am Donnerstag, den 24.11.2011 

Gegenüberstellung der vorliegenden Kostenschätzungen der Büros von Mörner + Jünger 
(2007) und Schweiger + Scholz (2011) 

Die Verkehrssituation am Standort der L 3111 / Wiesenweg würde sich unter Einbezug 

verkehrs- und umwelttechnischer Gesichtspunkte durch die Herstellung eines 

Kreisverkehrsplatzes mit Rückbau der Wiesenwegbrücke deutlich verbessern, insbesondere die 

Erschließungsqualität der Gewerbegebiete 1 und 2 wird dadurch positiv beeinflusst, da zurzeit 
nicht alle Kfz-Fahrbeziehungen über den Knotenpunkt L3111 / Ohmstraße / 
Alexander-Flemming-Straße abgewickelt werden können. 
Das nahe gelegene Wohngebiet wird durch die Entstehung der Lärmemissionen infolge der 
Umwegfahrten für den Schwerlastverkehr, durch die Höhenlage der Brückenbauwerke stark 

beeinträchtigt. 

Weitere Vorteile, die sich aus dem Erläuterungsbericht des Ingenieurbüros Schweiger und 
Scholz zur Umgestaltung des Knotenpunktes ergeben sind, die verbesserte Verkehrssicherheit, 

Barrierefreiheit und Leistungsfähigkeit. 

Der Rückbau des Bauwerks mit anschließender Herstellung eines Kreisverkehrsplatzes dient 
als Alternative zur erforderlichen Sanierung der Wiesenwegbrücke. Gegenüber einer 

klassischen Bauwerksunterhaltung ist bei einem Kreisverkehrsplatz mit erheblichen 

Unterhaltungseinsparungen im Sinne der wirtschaftlichen Betrachtung unter Einbezug der 
GVFG-Fördersumme zu rechnen. 
 

3 Februar 2019 

Umgestaltung des Knotenpunktes L 3111 / Wiesenweg 
 

 

 



Aktueller Bearbeitungsstand: 

Kosten soweit bezifferbar: 

Geplanter Zeitpunkt der Umsetzung / Nächste Schritte: 

Betroffenes Gebiet: 

Bürgerbeteiligung vorgesehen? 

Zuständiger Sachbearbeiter: 

ASU (Kalus) 

 

Viernheim - Bannholzgraben / Gewerbegebiet 1 und 2 

- 05/2019 - 04/2020: Genehmigungsplanung inkl. Antrag auf GVFG-Fördermittel 

- II./III. Quartal 2020: Ausführungsplanung 
- III. Quartal 2020: Vorbereitung der Vergabe 
- IV. Quartal 2020: Mitwirkung bei der Vergabe 

- I. Halbjahr 2021: Mögliche Bauphase und Dokumentation 
 

Abbruch Brückenbauwerk mit Neubau KVP ca. 1.194.000 € (Kostenschätzung aus 05/2017) 

Die Entwurfsplanung der Leistungsphase 3 wird seitens Ingenieurbüro Schweiger und Scholz 

auf Basis der vorhergehenden Vorplanung der Leistungsphase 2 weiter bearbeitet, da noch 

Aspekte der Radwegeverbindung auf Grundlage des Verkehrsentwicklungsplans aus südlicher 

Richtung der L3111 in nördlicher Richtung nach Lampertheim / Hüttenfeld mit einbezogen 
werden. Im Anschluss daran ist das Baurecht zu schaffen, um die Genehmigungsplanung (inkl. 

GVFG-Antrag zur Maßnahmenförderung) zu erstellen. 
 

 



Vorhabenliste Formular

Überschrift:

Aktualisierungsdatum: Version:

Inhaltliche Beschreibung:

Politische Beschlüsse zum Vorhaben:

Rückbau der Plattenbrücken VIE 21 und VIE 22

Februar 2019 3

Die Hauptprüfung der Brückenbauwerke nach DIN 1076 des Ingenieurbüro CSZ hat im 
Dezember 2017 für beide Plattenbrücken VIE 21 und VIE 22 im Bereich Viernheim / Hüttenfeld 
eine Zustandsbenotung 4,0 ergeben. 
Aufgrund dessen ist die Standsicherheit, die Verkehrssicherheit und die Dauerhaftigkeit auf 
längere Dauer nicht mehr gegeben. Aus wirtschaftlichen Gründen wird deshalb als alternative 
zum Ersatzneubau auch ein Abriss der Brückenbauwerke geprüft.



Aktueller Bearbeitungsstand:

Kosten soweit bezifferbar:

Geplanter Zeitpunkt der Umsetzung / Nächste Schritte:

Betroffenes Gebiet:

Bürgerbeteiligung vorgesehen?

Zuständiger Sachbearbeiter:

Aufgrund von akuten Baumängeln erfolgte im Sommer 2018 (30.07.2018) die Sperrung der o.g. 
Brückenbauwerke. Die Sperrung wurde umgehend durch den Stadtbetrieb Viernheim 
umgesetzt. 
Bei der Ortsbesichtigung mit dem Ordnungsamt und dem Stadtbetrieb Viernheim wurde die 
erhebliche Gefährdung durch die vorhandenen Schäden erfasst. Insbesondere die 
Randbereiche, da diese gefährdet sind einzubrechen.  
Bei einer weiteren, erlaubten Nutzung der Brücken haftet die Stadt für Personenschäden, da ihr 
die Mängel bekannt sind. Aus dem Grund werden die Bauwerke zur Vorbeugung eines 
plötzlichen Bauwerksversagens zurückgebaut. 
 
 
 
 

1. Quartal 2019 - Rückbau

Viernheim / Hüttenfeld

ASU (Kalus)



Vorhabenliste Formular 
 

 

 

 

 

 

Überschrift: 
 

 

Aktualisierungsdatum: Version: 
 

 
 

 

Inhaltliche Beschreibung: 
 

 

Politische Beschlüsse zum Vorhaben: 
 

 

Die Stadtverordnetenversammlung beschloss am 08.12.2017 gemäß § 2 Absatz 1 

Baugesetzbuch (BauGB) die Aufstellung des Bebauungsplans „Bannholzgraben“ und 

gleichzeitig die Einleitung der 24. Änderung des Flächennutzungsplanes für das Plangebiet. 

Die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung wurde durch die 

Stadtverordnetenversammlung am 02.02.2018 beschlossen und erfolgte anhand eines 

städtebaulichen Konzeptes, einer Begründung und einem Vorschlag zu den 

Regelungsinhalten. Die Unterlagen wurden im Rathaus in der Kettelerstraße und im Internet 

für ca. 1 Monat öffentlich zugänglich bzw. abrufbar gemacht. Der Zeitraum wurde in der 

Zeitung bekannt gemacht. 

Die Stadtverordnetenversammlung hat der zwischenzeitlich in ihrer Sitzung am 17.08.2018 

beschlossen, das das zukünftige Baugebiet über zwei Stichstraßen an das bestehende 

Straßennetz angeschlossen wird. Weiterhin wurde festgelegt, die Erschließung während der 

Bauzeit über eine zusätzliche Baustraße abzuwickeln. Für die Baustraßen wurden 

verschiedene Varianten zur Prüfung aufgenommen. Die Prüfung wird separat zum 

Bauleitplanverfahren bearbeitet. In der Sitzung der Stadtverordneten am 14.09.2018 wurde 

explizit die Aufnahme der Variante 3a in die Prüfung der Alternativen für eine Baustraße 

beschlossen. 

Mit der Aufstellung eines Bebauungsplans sollen für die derzeit landwirtschaftlich genutzten 
Flächen in Ortsrandlage die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Wohnnutzung 

geschaffen werden. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst den Bereich zwischen 
den nördlichsten und dem südöstlich des Kindergartens liegenden Quartieren des 

Wohngebietes Bannholzgraben. Die Fläche hat insgesamt eine Größe von ca. 5,3 Hektar. 

3 

März 2019 

Entwicklung von Wohnbauflächen; Bebauungsplan Erweiterung Bannholzgraben & parallele 24. 

Änderung des Flächennutzungsplanes 



 

Aktueller Bearbeitungsstand: 
 

In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 18.12.2018 wurden die Anregungen aus 

der frühzeitigen Beteiligung abschließend beraten und beschlossen. 

Parallel zum Bauleitplanverfahren erfolgte die Prüfung von 3 Alternativen für eine Baustraße.In 

der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 18.12.2018 wurden die Varianten anhand 
der fachlichen Belange in einer vergleichenden Gegenüberstellung vorgelegt. In einer weiteren 

Vorlage wurden die Anregungen der Bürger zur Baustraße zusammengefasst und bewertet. 

Im Ergebnis der Diskussion erfolgte die abschließende Beschlussfassung auf eine externe 

Baustraße zu verzichten. Um eine größtmöglich verträgliche Abwicklung des Baustellen- 

verkehrs zu erreichen wird ein Konzept erarbeitet und mit den Anliegern erörtert. Hierbei fließen 
die durch Bürgerinitiativen und Anlieger geschilderten sowie die bereits in der frühzeitigen 
Beteiligung geäußerten Anregungen zur Erschließung ein. 

Am 14.01.2019 hat der Magistrat im Ergebnis eines VgV-Verfahrens die Vergabe der 
Generalplanerleistung zur Erschließungsmaßnahme Bannholzgraben Erweiterung an die 

Bietergemeinschaft Fichtner Water & Transportation GmbH, Stuttgart + factor grün 

beschlossen. Für den Bebauungsplan wird nun in enger Abstimmung der Entwurf erarbeitet. 
 
 

Kosten soweit bezifferbar: 
 

 

Geplanter Zeitpunkt der Umsetzung / Nächste Schritte: 
 

 

Betroffenes Gebiet: 
 

 

Bürgerbeteiligung vorgesehen? 
 

 

Zuständiger Sachbearbeiter: 
 

 
Petra Wagner 

ja 

Bannholzgraben 

Der Entwurf zur Flächennutzungsplanänderung wurde erstellt und wird den Gremien derzeit zur 
Beschlussfassung vorgelegt.  

Für den Entwurf zum Bebauungsplan werden derzeit noch Inhalte erarbeitet, er soll den politischen 
Gremien zeitnah zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Auf dieser Grundlage findet dann 
eine erneute öffentliche Auslegung statt. Für den Entwurf sind fachliche Belange wie z.B. der 
Ausgleich, Denkmalschutz, Kampfmittelverdacht, Gewerbelärm durch in der Nähe befindliche 
Nutzungen (z.B. Pferdehaltung) etc. zu prüfen. Die Beschlüsse zur verkehrlichen Erschließung 
werden in die verkehrliche Untersuchung durch das Büro Prof. Dr.-Ing. Jörg von Mörner, Darmstadt 
eingearbeitet. 
In einem nächsten Schritt wird eine Gegenüberstellung der möglichen Baustraßenvarianten 
hinsichtlich aller zu berücksichtigen Belange sowie dem Aspekt der Kosten und der Realisierbarkeit 
den politischen Gremien zur Diskussion und Beratung vorgelegt. 

Für die Bauleitplanung sind 60.000 € im Haushalt eingestellt. 



Vorhabenliste Formular

Überschrift:

Aktualisierungsdatum: Version:

Inhaltliche Beschreibung:

Politische Beschlüsse zum Vorhaben:

Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan

September 2018 2

Der Flächennutzungsplan (FNP) als vorbereitende Bauleitplanung wird für das gesamte 
Gemeindegebiet aufgestellt und stellt die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung der 
Gemeinde dar. Die Inhalte werden nicht flurstücksscharf dargestellt, sondern flächenhaft 
gehalten.  
Der FNP besteht aus einer Planzeichnung und einem Erläuterungsbericht. Er hat keine direkte 
Rechtskraft für den Bürger, ist aber für die Entwicklung eines Bebauungsplanes bindend. Seine 
Geltungsdauer ergibt sich aus seiner Aufgabe heraus, die städtebauliche Entwicklung aufgrund 
der voraussehbaren Entwicklung zu leiten. In der Regel kann man davon ausgehen, dass der 
Plan für einen Zeitraum für etwa 10 bis 15 Jahre aufgestellt wird. 
Die Urfassung des derzeit geltenden Flächennutzungsplanes der Stadt Viernheim beruht noch 
immer auf der Grundlage des Planes von 1975. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes für 
eine neue Kita in der Walter-Gropius-Straße wurde die 23. Änderung dieses 
Flächennutzungsplanes vorgenommen. Trotz laufender Aktualisierung im Bereich neuer 
Bebauungspläne befinden sich immer noch Relikte im Flächennutzungsplan, die aus einer völlig 
anderen Phase von Viernheims Stadtentwicklung stammen. So ist noch die Bahnlinie nach 
Lampertheim dargestellt, es ist eine Vorhaltefläche für eine zusätzliche Autobahnverbindung im 
Viernheimer Wald vermerkt.  
Im Flächennutzungsplan werden sämtliche vorhandenen Rahmenpläne und Fachbeiträge 
zusammengeführt und fließen hinsichtlich der geplanten Nutzungen in die Bewertung ein. 

Beschluss zur Einleitung der 20. Änderung und Gesamtfortschreibung des 
Flächennutzungsplanes durch die Stadtverordnetenversammlung am 14.03.2008 
Januar 2018 Bestätigung der Planungsabsicht.



Aktueller Bearbeitungsstand:

Kosten soweit bezifferbar:

Geplanter Zeitpunkt der Umsetzung / Nächste Schritte:

Betroffenes Gebiet:

Bürgerbeteiligung vorgesehen?

Zuständiger Sachbearbeiter:

Momentan werden Grundlagen erarbeitet; 
2012 Fortschreibung des Landschaftsplanes 
2017 Erarbeitung des Stadtentwicklungskonzeptes Wohnen und Gewerbe 2030 (weitere 
Informationen finden Sie hier: 
http://www.viernheim.de/unsere-stadt/umweltbauen/stadtentwicklungskonzept.html) 
 

nicht allgemein bezifferbar 

Es ist beabsichtigt, im Jahr 2019 ein Interessenbekundungsverfahren zur Auswahl eines 
geeigneten Fachbüros für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes zu finden. Es ist 
danach zunächst eine Sichtung der umfangreichen Planungsunterlagen und Rahmenpläne 
vorzunehmen. Anschließend sind zumindest im Umweltbereich zeitaufwändige 
Bestandsaufnahmen erforderlich, die schließlich in der Erörterung mit Verwaltung, 
Fachbehörden, Verbänden und Bürgern zu einem Gesamtwerk geführt werden können. Dieser 
Prozess wird voraussichtlich zwei bis drei Jahre in Anspruch nehmen

Viernheim Gesamtgemarkung

ja

Petra Wagner



Vorhabenliste Formular

Überschrift:

Aktualisierungsdatum: Version:

Inhaltliche Beschreibung:

Politische Beschlüsse zum Vorhaben:

Entwicklung von Wohnbauflächen; Nordweststadt II

April 2019 3

Das Gebiet Nord-West ll ist im Regionalplan Südhessen und im Flächennutzungsplan der Stadt 
Viernheim als künftige Wohnbaufläche dargestellt. Das Baugebiet befindet sich schon seit 
vielen Jahren in der Diskussion. Als besonders problematisch wurde dabei immer die Nähe zur 
Autobahn angesehen. Eine Bebauung im Bereich Nord-West ll ist daher nur möglich, wenn 
maximale passive Lärmschutzmaßnahmen ergriffen werden und diese auch im Bebauungsplan 
festgeschrieben werden. Erfahrungen mit diesen Festsetzungen konnte man im Baugebiet 
Schmittsberg II sammeln. Die Fläche schließt direkt im Norden und Westen an das Wohngebiet 
"Nordwest" an. Etwa 10-12ha Fläche sind als Zuwachsflächen "Wohnen" dargestellt.  
 

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 8.12.2017 die Verwaltung beauftragt, 
die vorbereitenden Untersuchungen (Schallschutz, Ökologie etc.) zur Baulandentwicklung des 
Erweiterungsbereichs des Baugebiets „Nord-West“ durchzuführen. 



Aktueller Bearbeitungsstand:

Kosten soweit bezifferbar:

Geplanter Zeitpunkt der Umsetzung / Nächste Schritte:

Betroffenes Gebiet:

Bürgerbeteiligung vorgesehen?

Zuständiger Sachbearbeiter:

Folgende vorbereitende Untersuchungen wurden durchgeführt; 
1) Vorbericht Artenschutz, Dr. Fritz Büro Ökoplanung Darmstadt, (Beschreibung der 
anzutreffenden Tier- und Pflanzenarten, Ausweisung von Bereichen mit hoher Sensibilität) 
2) Untersuchung zur verkehrlichen Erschließung (Büro von Mörner, Darmstadt) 
 
Im März dieses Jahres hat das Land Hessen die so genannte Baulandoffensive gestartet. Die 
Initiative stellt ein Angebot an die Kommunen dar, durch das Land Hessen in einem ersten 
Schritt eine Machbarkeitsuntersuchung für die Entwicklung eines Baugebiets zu erstellen. Die 
Stadt Viernheim hat sich mit dem Baugebiet Nord-West ll für die Baulandoffensive beworben.  
In enger Abstimmung mit dem Berechnungen zum Schallschutz durch das Büro Fritz & Kiefer, 
Darmstadt wurde eine entsprechende Studie erstellt. Unter Berücksichtigung der 
prognostizierten Verkehrsbelastungen wurde als Berechnungsgrundlage ein städtebauliches 
Konzept mit einer abschirmenden Riegelbebauung erarbeitet. In diesem Prozess wurden auch 
die wirtschaftlichen Rahmendaten für das Baugebiet (Flächenbilanz, Anteil der öffentlichen 
Flächen, Bebauungsdichte) ermittelt. Im August dieses Jahres wurde die Machbarkeitsstudie 
den politischen Gremien vorgestellt. Die Studie ermittelt anhand einer städtebaulichen 
Kalkulation die Wirtschaftlichkeit der Entwicklung des Baugebietes. Entsprechend der 
Schwerpunkte der Baulandoffensive wurde zu einem großen Anteil die Realisierung von 
bezahlbarem Wohnraum der Kalkulation zu Grunde gelegt. Im Ergebnis wird die Machbarkeit 
positiv beurteilt. 

ca. 20.000 € (nur Voruntersuchungen)

Nachdem die Machbarkeitsstudie nun vorliegt ist durch die Stadtverordnetenversammlung die 
weitere Vorgehensweise zu beraten, wann ein Bebauungsplan aufgestellt wird und wie die 
Entwicklung des Gebietes erfolgen soll.  
Hierfür soll nun in einem ersten Schritt auch die Bereitschaft der Eigentümer an der geplanten 
Entwicklung mitzuwirken, abgefragt werden.

Viernheim Nordwest

ja

Petra Wagner



Vorhabenliste Formular 

Überschrift: 

Aktualisierungsdatum: Version: 

Inhaltliche Beschreibung: 

Politische Beschlüsse zum Vorhaben: 

Die Stadtverordnetenversammlung beschloss am 14.10.2016 gemäß § 2 Absatz 1 
Baugesetzbuch (BauGB) die Einleitung der 11. Änderung des Bebauungsplans Nr. 284 „Sport- 

und Erholungsgebiet West“. 
 

Der ursprüngliche Bebauungsplan Nr. 284 hat am 07.07.1984 Rechtskraft erlangt. Ziel dieses 

Bebauungsplanes für das Sport- und Erholungsgebiet war es in diesem Bereich verschiedene 

zeitgemäße Erholungsaktivitäten und die an die Freizeitaktivitäten gebundene bauliche Anlagen 

zu ermöglichen. Es wurden Sondergebiete verschiedener Zweckbestimmung, wie z.B. 
"Tierzucht", "Kleintierzucht" und "Hundezucht" gem. § 10 BauNVO definiert. 

Die Bedürfnisse zur Freizeitgestaltung unterliegen einem starken Wandel. Neben den 

städtebaulich abgestimmten und bauleitplanerisch begleiteten Veränderungen sind im Gebiet 
teilweise Nutzungen entstanden, welche ursprünglich nicht Gegenstand der Planung waren. 

Grundlegende Zielsetzung der Aufstellung dieses Bebauungsplans ist es, für den 
Geltungsbereich „Sport- und Erholungsgebiet West“ die möglichen Nutzungen im Sinne der 
Zweckbestimmung zu überprüfen, ggf. aktuelle Entwicklungen aufzunehmen und die 

Festsetzungen planerisch und textlich anzupassen. 

Gegenstand des Verfahrens zur Teilneufassung ist auch eine Auseinandersetzung und der 
Umgang mit Nutzungen die der Zweckbestimmung des Gebietes nicht entsprechen. 
 

3 April 2019 

Bebauungsplan Nr. 284-11 "Sport- und Erholungsgebiet West"- Teilneufassung 
 

 

 



Aktueller Bearbeitungsstand: 

Kosten soweit bezifferbar: 

Geplanter Zeitpunkt der Umsetzung / Nächste Schritte: 

Betroffenes Gebiet: 

Bürgerbeteiligung vorgesehen? 

Zuständiger Sachbearbeiter: 

Petra Wagner 

Es wird die obligatorische Bürgerbeteiligung nach Baugesetzbuch stattfinden. Darüber hinaus werden Termine mit 
Eigentümern und Anliegern erforderlich sein. Über die Form der Beteiligung wird im weiteren Planungsverlauf entscheiden. 

Viernheim Sport- und Erholungsgebiet West 

Die Bestandsaufnahme anhand von Luftbildern und vor Ort ist abgeschlossen. Aus den 

Ergebnissen und dem Abgleich mit den ursprünglichen Festsetzungen wurde eine 

Ampelbewertung als Diskussionsgrundlage erarbeitet. Diese wird derzeit in den politischen 
Gremien vorgestellt. 

Auf der Grundlage erfolgt dann die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden. 
 

ca. 115.000 € 

Die MVV Regioplan wurde in einem zweistufigen Auswahlverfahren ausgewählt und im Herbst 

2017 beauftragt. 
In einem ersten Schritt erfolgte die Bestandsaufnahme der Nutzungen im Gebiet und die 

Aufbereitung in Form eines Ampelplanes. Diese erste Gegenüberstellung des Bestandes und 
der rechtskräftigen Vorgaben des Bebauungsplanes und deren Bewertung in Form einer Ampel 

soll die Grundlage für die weitere Beratungen bilden. 
 

 



Vorhabenliste Formular 

Überschrift: 

Aktualisierungsdatum: Version: 

Inhaltliche Beschreibung: 

Politische Beschlüsse zum Vorhaben: 

Beschluss zur Antragstellung zur Aufnahme in das Förderprogramm "Stadtumbau in 

Hessen" (Neuauflage)" durch die Stadtverordnetenversammlung am 29.01.2016 

Beschluss über die Erweiterung des Stadtumbaugebietes, die Gründung einer lokalen 

Partnerschaft und den Entwurf zum ISEK durch die Stadtverordnetenversammlung am 

29.09.2017. Beschluss der Vergabe der Planungsleitungen zur Umgestaltung des 

Tivoliparks durch den Magistrat am 25.02.2019. 

Die Stadt Viernheim wurde im Jahr 2016 als einer von 20 neuen Standorten in das Städtebau- 
förderprogramm "Stadtumbau in Hessen" aufgenommen. Am 17.10.2016 überreichte 

Umweltministerin Priska Hinz den Förderbescheid in Höhe von 269.000 Euro für den 

Stadtumbau an Viernheims Bürgermeister Matthias Baaß. 
Ziel des Programms ist es, städtebauliche Maßnahmen zu Klimaschutz, Klimaanpassung sowie 
zur Anpassung an demografische und wirtschaftsstrukturelle Veränderungen in einem 
integrierten Ansatz zu vereinen. Während des zehnjährigen Förderzeitraums sollen Kommunen 
u. a. in die Lage versetzt werden, sich auf die Folgen des Klimawandels vor Ort einzustellen. 

Dabei gilt es, Stadt- und Siedlungsstrukturen baulich an die Folgen des Klimawandels 

anzupassen. Hierbei spielen Wasser- und Grünflächen, die sogenannte grüne und blaue 
Infrastruktur, für die Kühlung von Quartieren und Steigerung der Lebensqualität eine 

entscheidende Rolle. 

Grundlage für die Umsetzung von Maßnahmen ist ein von der Stadt aufzustellendes Integriertes 
Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK), das für die nächsten zehn Jahre den 

Handlungsrahmen der städtebaulichen Entwicklung vorgeben soll. Die Erarbeitung des 

Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts wurde im Herbst 2017 abgeschlossen. Im 
Ergebnis von Bürgerworkshops und Onlinebeteiligung wurde ein Maßnahmenkatalog erarbeitet. 

Mögliche Maßnahmen sind: 
- Untersuchung zur möglichen Versickerung von Oberflächenwasser, Eignung von Flächen zur 

Rückhaltung auch bei Starkregenereignissen 

- die Neugestaltung des Tivoliparks 
- der Umbau zum Kreisverkehr/ die Erneuerung im Kreuzungsbereich Kreuzstrasse 

- der Umbau und die Neugestaltung des Bürgerhausplatzes 
- die Sanierung der Saarlandstrasse bei gleichzeitiger Neugestaltung des Straßenraumes, , 
Reduzierung des Querschnittes, integrieren von Baumstandorten zur Beschattung 

3 März 2019 

Stadtumbau Viernheim "Weststadt" 
 

 

 



Aktueller Bearbeitungsstand: 

Kosten soweit bezifferbar: 

Geplanter Zeitpunkt der Umsetzung / Nächste Schritte: 

Betroffenes Gebiet: 

Bürgerbeteiligung vorgesehen? 

Zuständiger Sachbearbeiter: 

Petra Wagner; Maxime Hähnel 

Es wurde bereits das Gremium der "Lokalen Partnerschaft" ins Leben gerufen, welches aus Akteuren im Stadtgebiet 
besteht. Das Gremium hat mehrfach getagt und die Erstellung des Konzepts begleitet. Für einzelne Unterprojekte im 
Rahmen des Stadtumbaus werden voraussichtlich weitere Beteiligungsformate erforderlich werden. 

Viernheim Weststadt, Gebiet um das Bürgerhaus 

Die Planungen für den Tivolipark sollen in diesem Frühjahr begonnen werden, weitere 

Bürgerworkshops sollen stattfinden. 
Weitere Infos finden sich unter: 
http://www.viernheim.de/unsere-stadt/umweltbauen/bauen/stadtumbau.html#nav 
 

nicht allgemein bezifferbar richten sich nach Maßnahmen die umgesetzt werden 

Das Ministerium des Landes Hessen hat das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept 

(ISEK) mit Schreiben vom 29. Dezember 2017 unter Auflagen anerkannt. Die Auflagen wurden 
eingearbeitet und das Konzept wurde durch die politischen Gremien im März 2018 
abschließend beschlossen. 
In verschiedenen Veranstaltungen wurden mögliche Maßnahmen mit den Bürgern und in 

politischen Gremien erörtert. Besonderes Augenmerk hat der Tivolipark erfahren, zu welchem 

der letzte Workshop und auch eine Begehung mit Schülern in Zusammenarbeit mit der 

benachbarten Schule stattgefunden hat. 
 

 



Vorhabenliste Formular 

Überschrift: 

Aktualisierungsdatum: Version: 

Inhaltliche Beschreibung: 

Politische Beschlüsse zum Vorhaben: 

VL-61-2018/XVIII Beschlussvorlage zur Vergabe von Planungsleistungen 
IV-31-2018/XVIII Informationsvorlage zur Aufnahme in das I-Programm und Bereitstellung der 

Haushaltsmittel 2019 
 

Bei dem Bauwerk VIE 05 handelt es sich um eine Plattenbrücke. Das im Jahre 1971 erbaute 
Brückenbauwerk überführt die Abfahrt Rhein - Neckar - Zentrum der Bundesautobahn 659 

Weinheim - Mannheim über die Heidelberger Straße im Süden von Viernheim. Die Nutzung der 
Brücke erfolgt hier hauptsächlich durch einseitig einfahrenden Verkehr im Rahmen der 

Bundesautobahnabfahrt in Richtung des Rhein- Neckar - Zentrums. An der Brücke sind 
umfangreiche Sanierungsarbeiten erforderlich. 

 
Die letzte Brückenprüfung des Ingenieurbauwerkes nach DIN 1076 hat im Dezember 2017 für 

die Plattenbrücke VIE 05 eine Zustandsbenotung 3,0 ergeben. 
Aufgrund dessen ist die Verkehrssicherheit und die Dauerhaftigkeit auf längere Sicht nicht mehr 
gegeben, da die Tragkonstruktion des Brückenbauwerks hingegen in einem erhaltenswerten 

Zustand ist wird die Sanierung als wirtschaftliche Alternative zum Neubau bzw. Sperrung des 
Bauwerks empfohlen, um zukünftige Folgekosten zu vermeiden. 
 

2 Februar 2019 

Sanierung der Plattenbrücke VIE 05 über der Heidelberger Straße 
 

 
 



Aktueller Bearbeitungsstand: 

Kosten soweit bezifferbar: 

Geplanter Zeitpunkt der Umsetzung / Nächste Schritte: 

Betroffenes Gebiet: 

Bürgerbeteiligung vorgesehen? 

Zuständiger Sachbearbeiter: 

ASU (Kalus) 

Nein 

Viernheim (Heidelberger Straße - Richtung RNZ) 

459.110,09 € Baukosten (brutto) - Kostenberechnung aus Sanierungskonzept / LPH - 3 

Das zuständige Ingenieurbüro ist mit der Objekt- und Tragwerksplanung beauftragt worden. Die 

Unterlagen zur Entwurfsplanung (Leistungsphase 3) mit dem Erläuterungsbericht und 
Kostenberechnung sowie dem dazugehörigen Brückenobjektplan zur Sanierung wurden dem 
Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung zur Kenntnisnahme eingereicht. 
Die Instandsetzungsarbeiten oberhalb des Bauwerks müssen aufgrund der zur Verfügung 

stehenden Breite für den Arbeits- und Sicherheitsraum unter Vollsperrung durchgeführt werden. 

Zu der Vollsperrung wurde seitens Hessen Mobil aufgrund der bereits aktuell stark belasteten 

Autobahnausfahrten (Viernheim Mitte / Viernheim Ost) gefordert ein Umleitungkonzept 

einzuplanen, um Rückstau auf der Autobahn zu verhindern. 

Für die Planung des Umleitungskonzeptes, sowie für die Anfertigung der Beschilderungspläne 
werden zusätzliche Leistungen aus dem Bereich der Verkehrsplanung benötigt. 

Im Zuge der weiteren Genehmigungs- und Ausführungsplanung wird die Rücksprache mit der 

Verkehrsbehörde und Polizei Mannheim, Regierungspräsidium Karlsruhe, Hessen Mobil 

Verkehrsbehörde Viernheim sowie dem Rhein-Neckar-Zentrum und der Stadtwerke Viernheim 

als Versorgungsträger geführt. 
Die geplante Instandsetzung enthält insgesamt drei Bauphasen: 

Bauphase 1: Erneuerung der Kappen und des Asphaltes auf der Brücke, Instandsetzung der Bauwerksübergänge unter 

Vollsperrung 

Bauphase 2: Einseitige Instandsetzung der Unterseite mit halbseitiger Verkehrsführung 

Bauphase 3: Einseitige Instandsetzung der Unterseite mit halbseitiger Verkehrsführung 

 

Die zukünftigen Planungsschritte werden nachfolgend zusammengefasst: 

Objekt- und Tragwerksplanung 

- Anfertigung Sanierungskonzept (bereits erfolgt) 

- Erstellen Sanierungspläne (bereits erfolgt) 

- Ausarbeitung Leistungsverzeichnis der Sanierungsarbeiten (steht noch aus) 

- Ausschreibung und Vergabe der Sanierungsarbeiten (steht noch aus) 

- Örtliche Bauüberwachung (steht noch aus) 

Verkehrsplanung 

- Erstellen + Abstimmen eines Verkehrsführungsplanes (steht noch aus) 

- Bestandsaufnahme der vorhandenen Beschilderung (steht noch aus) 

- Erstellen des Umleitungsplanes (steht noch aus) 

- Erstellen von Markierungs- und Beschilderungspläne (steht noch aus) 

- Ausarbeitung Leistungsverzeichnis (steht noch aus) 



Vorhabenliste Formular

Überschrift:

Aktualisierungsdatum: Version:

Inhaltliche Beschreibung:

Politische Beschlüsse zum Vorhaben:

Einführung eines Einbahnstraßensystems im innenstadtnahen Bereich

März 2019 2

Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit (insbesondere für nicht-motorisierte 
Verkehrsteilnehmer sowie die uneingeschränkte Zufahrtsmöglichkeit für Rettungsfahrzeuge), 
des Verkehrsflusses und der Parkraumsituation schlägt die Verwaltung die Einführung eines 
Einbahnstraßensystems im innenstadtnahen Bereich vor. 
 
Das Gebiet umfasst den Bereich zwischen der Nibelungenstraße im Norden bis zur 
Luisenstraße im Süden und von der Lorscher Straße/Kirschenstraße im Osten bis zur 
Kettelerstraße im Westen.  

Das Projekt wurde bereits am 13.08.2018 in der Sitzung des Magistrats sowie am 14.08. und 
nochmals am 11.09.2018 in der Sitzung des Ausschusses Umwelt, Energie, Bauen 
(Stadtentwicklung, Agenda 21) beraten. 
Der Beschluss der Stadtverordneten-Versammlung steht noch aus.



Aktueller Bearbeitungsstand:

Kosten soweit bezifferbar:

Geplanter Zeitpunkt der Umsetzung / Nächste Schritte:

Betroffenes Gebiet:

Bürgerbeteiligung vorgesehen?

Zuständiger Sachbearbeiter:

Die Planung wurde durch die Verwaltung erstellt und kontinuierlich überprüft und angepasst. 
Insbesondere nach den Bürgergesprächen wurden die Anregungen, Verbesserungsvorschläge 
und Hinweise geprüft und in den Planungsprozess aufgenommen. Des Weiteren wurde die 
Maßnahme in der regelmäßig stattfindenden Verkehrs-AG besprochen und ausführlich geprüft. 
Ergänzend gab es einen Ortstermin mit der Polizei sowie mit der Verkehrsbehörde des Kreises, 
bei dem noch offene Fragen geklärt wurden.

Die Kosten sind noch nicht abschließend bezifferbar.

Nach aktuellem Sachstand soll die Umsetzung zunächst zurückgestellt werden bis die 
Ergebnisse des Nahmobilitäts-Checks vorliegen. 

"innenstadtnaher Bereich 1"

Es gab einen Bürgerinformationsabend in 2016 sowie diverse Anliegergespräche in 2017.

Herr Miller



Vorhabenliste Formular

Überschrift:

Aktualisierungsdatum: Version:

Inhaltliche Beschreibung:

Politische Beschlüsse zum Vorhaben:

Ersatzspielangebote Spitalplatz 

18.03.2019 3

Der durch die Freigabe der Spielplatzfläche am Spitalplatz für eine bauliche Nutzung 
entstandene Verlust dieses Angebotes soll im Bereich der Restgrünfläche ersetzt werden.  
Die räumliche Konkurrenz unterschiedlicher Nutzer soll zunächst planerisch bewältigt werden. 
Danach soll ein zu entwickelndes Konzept zur Integration eines neuen Spielangebotes baulich 
umgesetzt  und notwendigste Sanierungen im Bestand der Anlage vorgenommen werden. 

 Ausschuss Umwelt, Energie, Bauen (Stadtentwicklung, Agenda 21) Di, 05.12.2017 19:00 Uhr 



Aktueller Bearbeitungsstand:

Kosten soweit bezifferbar:

Geplanter Zeitpunkt der Umsetzung / Nächste Schritte:

Betroffenes Gebiet:

Bürgerbeteiligung vorgesehen?

Zuständiger Sachbearbeiter:

Entwurfsplanung in Arbeit 
 
 

230.000 €

Mittel im Investitionsplan für 2020

Spitalplatz

Nein

Herr Matern (ASU)



Vorhabenliste Formular

Überschrift:

Aktualisierungsdatum: Version:

Inhaltliche Beschreibung:

Politische Beschlüsse zum Vorhaben:

Gewerbegebiet "Die Kleinen Neuen Äcker" 
 

18.03.2019 3

Die im Bebauungsplan des Gebietes vorgeschriebenen Straßenbäume sind zu einem großen 
Teil noch zu pflanzen. Dies ist Voraussetzung, um die Gebietserschließung abschließen zu 
können und die Erschließungsbeiträge endabzurechnen. 

Bebauungsplan



Aktueller Bearbeitungsstand:

Kosten soweit bezifferbar:

Geplanter Zeitpunkt der Umsetzung / Nächste Schritte:

Betroffenes Gebiet:

Bürgerbeteiligung vorgesehen?

Zuständiger Sachbearbeiter:

Planung in Arbeit

250.000 €

2020

Gewerbegebiet "Die Kleinen Neuen Äcker"

ja

Herr Matern (ASU)



Vorhabenliste Formular

Überschrift:

Aktualisierungsdatum: Version:

Inhaltliche Beschreibung:

Politische Beschlüsse zum Vorhaben:

Viernheim summt 

18.03.2019 3

Das Bienensterben ist ein alarmierendes Teilphänomen des Artensterbens. Es betrifft sowohl 
Wild- als auch Honigbienen, die als Haustiere eine wichtige ökologische Funktion für den 
Menschen erfüllen. 
Die gestartete Aktion „Viernheim summt“ richtet sich zunächst an die Öffentlichkeit, als Aufruf 
etwas zur Verbesserung der Lebensbedigungen dieser wichtigen Arten beizutragen. In diesem 
Zusammenhang soll aber auch die ökologische Qualität des öffentlichen Grüns verbessert 
werden, mit Blick auf diese Artengruppe. 
 
Pilothaft sollen 4 Arten von Grünflächen hin zu mehr Naturnähe und Bienenfreundlichkeit 
verändert werden. 
 
1.) Eine Rasenfläche in der Lorscher Straße soll zur Wildblumenwiese werden. 
2.) Fläche an der Mannheimer Straße und am Lärmwall der Oststadt soll Sukzession 
überlassen werden. 
3.) Intensiv und lange blühende Beete mit Sommerblumen als Ansaat ist für die 
Nibelungen-/Wormser Str. probeweise vorgesehen. 
4.) Eine Lücke in der Baumreihe an der Friedrich-Ebert-Straße wird mit Linden bepflanzt. 

 Mi, 04.10.2017 14:00 Uhr Magistrat   
Do, 19.10.2017 19:00 Uhr Ausschuss Umwelt, Energie, Bauen (Stadtentwicklung, Agenda 21) 
Fr, 03.11.2017 19:00 Uhr Stadtverordneten-Versammlung 



Aktueller Bearbeitungsstand:

Kosten soweit bezifferbar:

Geplanter Zeitpunkt der Umsetzung / Nächste Schritte:

Betroffenes Gebiet:

Bürgerbeteiligung vorgesehen?

Zuständiger Sachbearbeiter:

Die im Ausschuss behandelten Pilotvorhaben sind zur Ausführung an das BVLA und den SVD 
übergeben. 
Im Rahmen des Programms zur Entsiegelung und Niederschlagsversickerung wurden 
Verkehrinseln vom Belag befreit und mit trockenheitsverträglicher Vegetation, wie für 
Dachbegrünungen, als Grünfläche angelegt. 
Im Bereich der Einmündung Nibelungestraße Illertstraße wurden die Baumbeete für 13 
Straßenbäume um ca. 200 m² vergrößert und mit blütenreicher Unterpflanzung versehen. 
 

Pilotmaßnahmen 2019 

Friedrich-Ebert-Str., Lorscher Str., L3111, Mannheimer Str.

Herr Matern (ASU)



Vorhabenliste Formular

Überschrift:

Aktualisierungsdatum: Version:

Inhaltliche Beschreibung:

Politische Beschlüsse zum Vorhaben:

Nahmobilitäts-Check Viernheim

März 2019 1

Im Rahmen der Durchführung des Nahmobilitäts-Checks Viernheim soll die Förderung der 
Nahmobilität vorangetrieben werden, insbesondere durch die sich im Zuge der Erarbeitung 
ergebenden Maßnahmen. 
 
Die wesentlichen Themenfelder des Nahmobilitäts-Checks sind: 
 
• Fußverkehr 
• Radverkehr 
• Schulwege 
• Nahmobilität und ÖPNV 
• Barrierefreiheit 
• Stadtraumgestaltung 
• Verkehrssicherheit 
 
Diese können bei Bedarf ergänzt werden. Bei der Entwicklung der Maßnahmen, welche im 
Mobilitätsplan dargestellt werden, werden die Themenfelder in einem ganzheitlichen Ansatz 
betrachtet. 

Die Durchführung des Nahmobilitäts-Checks wurde am 18.12.2018 durch die 
Stadtverordneten-Versammlung beschlossen. Vorab durchlief die Thematik den Magistrat 
(03.12.2018), den Haupt- und Finanzausschuss (06.12.2018) sowie den Ausschuss Umwelt, 
Energie, Bauen (11.12.2018).



Aktueller Bearbeitungsstand:

Kosten soweit bezifferbar:

Geplanter Zeitpunkt der Umsetzung / Nächste Schritte:

Betroffenes Gebiet:

Bürgerbeteiligung vorgesehen?

Zuständiger Sachbearbeiter:

Der entsprechende Förderantrag wurde bei Hessen Mobil eingereicht. Mit dem Bescheid kann 
im April 2019 gerechnet werden. Anschließend soll dann ein Planungsbüro zur Durchführung 
des Nahmobilitäts-Checks beauftragt werden.

ca. 50.000 € (davon bis zu 25.000 € förderfähig)

Nach Beauftragung eines Planungsbüros wird der Nahmobilitäts-Check innerhalb von ca. 6- 9 
Monaten durchgeführt werden. Die Ergebnisse werden dann im sogenannten 
Nahmobilitäts-Plan dargestellt. 

Stadtgebiet

Ja

Herr Miller



Vorhabenliste Formular

Überschrift:

Aktualisierungsdatum: Version:

Inhaltliche Beschreibung:

Politische Beschlüsse zum Vorhaben:

Sanierung des Rathauses der Stadt Viernheim

März 2019 3

Sanierung des Rathauses der Stadt Viernheim auf der Grundlage der Entwurfsplanung des 
Büros Oberst & Kohlmayer, Stuttgart, aus dem Jahr 2011.

Stadtverordnetenversammlung (20.11.2009 und 17.03.2017), Planungsausschuss Rathaus am 
15.08.2018 und 15.11.2018



Aktueller Bearbeitungsstand:

Kosten soweit bezifferbar:

Geplanter Zeitpunkt der Umsetzung / Nächste Schritte:

Betroffenes Gebiet:

Bürgerbeteiligung vorgesehen?

Zuständiger Sachbearbeiter:

Die Planung der Sanierung des Rathauses auf der Grundlage der Entwurfsplanung des Büros 
Oberst & Kohlmayer (Stand November 2011) wurde nach einer Entscheidung des 
Bürgermeisters und des 1. Stadtrats ab dem Frühjahr 2012 nicht mehr weiter verfolgt. 
Auf der Grundlage des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 17.03.2017 hat 
sich der "Planungsausschuss Rathaus" konstituiert. Die Architekten haben anl. einer Sitzung 
dem Planungsausschuss ihre Planung zur Sanierung des Rathauses vorgestellt. Im Ausschuss 
bestand Einigkeit, dass zunächst die Planung (Umzug der Polizei, neue EnEV etc.) und das 
vorliegende Brandschutzkonzept aktualisiert werden sollen. Nach Bereitstellung von Mitteln im 
Haushaltsplan 2018 sowie der Genehmigung des Haushaltsplanes durch die Aufsichtsbehörde 
wurde das Planungsbüro gebeten, ein Angebot zur Aktualisierung der Planung vorzulegen. Der 
Planungsausschuss Rathaus hat am 15.08.2018 beschlossen, dass Büro Oberst & Kohlmayer 
mit der Aktualisierung der Planung aus dem Jahr 2011 zu beauftragen. Das Büro hat die 
Arbeiten aufgenommen. Erste Ergebnisse wurden dem Planungsausschuss in der Sitzung am 
15.11.2018 vorgestellt. Mittlerweile wurde die Aktualisierung des Brandschutzkonzepts 
vorgenommen und die Aktualisierung der Entwurfsplanung fertig gestellt. Die Präsentation der 
Ergebnisse ist für die Sitzung des Planungsausschusses am 21. März 2019 vorgesehen.

mind. 13.000.000 €

Fortführung der Planung sowie Ausschreibung der Leistungen für Statik, Haustechnik, Elektro 
und Bauphysik.

Viernheim Innenstadt

Nein

Frau Faltermann



Vorhabenliste Formular

Überschrift:

Aktualisierungsdatum: Version:

Inhaltliche Beschreibung:

Politische Beschlüsse zum Vorhaben:

Umbau des EG des städt. Anwesens Kettelerstraße 6 A zur Nutzung als Büroräume mit 
besonderen Anforderungen

März 2019 3

Das EG des ehem. Postgebäudes Kettelerstraße 6 A wird zur Nutzung durch die Dezentrale 
Ermittlungsgruppe der Polizei (DEG) um- und ausgebaut. Mit dem Land Hessen ist ein 
entsprechender Mietvertrag über die Nutzung geschlossen worden. Nach Umzug der DEG 
endet die Bereitstellung von Räumen für Polizeizwecke im Rathaus der Stadt Viernheim.

Stadtverordnetenversammlung am 09.06.2017 und 17.08.2018.



Aktueller Bearbeitungsstand:

Kosten soweit bezifferbar:

Geplanter Zeitpunkt der Umsetzung / Nächste Schritte:

Betroffenes Gebiet:

Bürgerbeteiligung vorgesehen?

Zuständiger Sachbearbeiter:

Das Vorhaben wird derzeit umgesetzt.

ca. 2.400.000 €

Fertigstellung und Übergabe an den Mieter Ende März 2019.

Viernheim Innenstadt

Nein

Frau Meyer-Blankenburg



Vorhabenliste Formular

Überschrift:

Aktualisierungsdatum: Version:

Inhaltliche Beschreibung:

Politische Beschlüsse zum Vorhaben:

Neubau einer Kindertagesstätte an der Walter-Gropius-Alle

März 2019 3

Neubau einer 5-gruppigen Kindertagesstätte an der Walter-Gropius-Allee.

Magistrat (23.10.2017), Haupt- und Finanzausschuss (26.10.2017) und 
Stadtverordnetenversammlung (03.11.2017).



Aktueller Bearbeitungsstand:

Kosten soweit bezifferbar:

Geplanter Zeitpunkt der Umsetzung / Nächste Schritte:

Betroffenes Gebiet:

Bürgerbeteiligung vorgesehen?

Zuständiger Sachbearbeiter:

Die Kindertagesstätte ist seit 05.11.2018 in Betrieb. Zurzeit werden die Außenanlagen 
hergestellt. Es wird damit gerechnet, dass die Herstellung der Außenanlagen im Mai 2019 
erfolgt sein wird.

ca. 3.300.000 €

s.o.

Viernheim Bannholzgarben

Nein

Frau Meyer-Blankenburg



Vorhabenliste Formular 

Überschrift: 

Aktualisierungsdatum: Version: 

Inhaltliche Beschreibung: 

Politische Beschlüsse zum Vorhaben: 

1. Information Magistrat am 21.08.2017 
2. Information Kommission für städtepartnerschaftliche und internationale Beziehungen am 
18.04.2018 
3. Kommission für städtepartnerschaftliche und internationale Beziehungen am 14.11.2018 
4. Magistrat am 17.12.2018 
5. Sozial- und Kulturausschuss am 24.01.2019 
6. Haupt- und Finanzausschuss am 07.03.2019 
7. Stadtverordnetenversammlung am 15.03.2019 

Die Stadt Viernheim beabsichtigt schon seit längerem, eine weitere städtepartnerschaftliche 
Beziehung zu einer Stadt in Osteuropa aufzubauen. Im Mai 2016 ergab sich ein erster Kontakt 
zur polnischen Stadt Mława, die in der Woiwodschaft Masowien liegt (ca. 1200 km von 
Viernheim entfernt). Diesen stellte eine städtische Mitarbeiterin der Viernheimer Freundestadt 
Haldensleben her, die selbst gebürtige Polin aus Chiechanow ist (Polnische Partnerstadt von 
Haldensleben und ca. 30 km von Mława entfernt) und in Haldensleben lebt. Durch ein erstes 
Gespräch mit dem dortigen Bürgermeister konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die Stadt 
Mława ebenfalls an einer Städtepartnerschaft mit einer deutschen Stadt interessiert ist. Durch 
die Mitarbeiterin der Stadt Haldensleben erhielt der polnische Bürgermeister erste Informationen 
über Viernheim und zeigte sich sehr interessiert an einem möglichen Austausch. 
 

3 April 2019 

Aufbau einer städtepartnerschaftlichen Verbindung mit Mława/Polen 
 

 
 



Aktueller Bearbeitungsstand: 

Kosten soweit bezifferbar: 

Geplanter Zeitpunkt der Umsetzung / Nächste Schritte: 

Betroffenes Gebiet: 

Bürgerbeteiligung vorgesehen? 

Zuständiger Sachbearbeiter: 

Alexandra Busalt, Kultur- und Sportamt, Fachbereich Sport, Freizeit und Städtepartnerschaften, Tel. 06204-988 
345, eMail: abusalt@viernheim.de 

ja 

Stadt Viernheim 

Nächstes Ziel ist der Abschluss einer Städtepartnerschaft mit Mława. 
Weiterhin geplant sind ein Treffen der Pfadfinder aus Viernheim und Mława, eine Teilnahme 
von Jugendlichen aus Mława an einer gemeinsamen internationalen Ferienfreizeit sowie ein 
Austausch zwischen der Musikschule in Mława und der städtischen Musikschule Viernheim. 
Ebenfalls steht der Verein Lernmobil e. V./Interkulturelle Vermittlung mit der Pressestelle der 
Stadt Mława bezüglich der Integrationsarbeit in Viernheim in Kontakt. Weiterhin angedacht ist 
ein Austausch der beiden Fußballvereine zwischen den Städten Mława und Viernheim. Die 
künftigen Begegnungen sollen nun gezielt auf der Vereinsebene stattfinden. 

 

18.-21.07.2017: Nach einigen Schriftwechseln zwischen beiden Bürgermeistern kam es zu einem 
Erstbesuch der polnischen Stadt Mława durch Herrn Bürgermeister Baaß und dem Büroleiter des Kultur- und 
Sportamtes Stephan Schneider. 
25.-28.01.2018: Es erfolgte der Gegenbesuch einer 4-köpfigen polnischen Delegation in Viernheim, 
Delegationsleiter war Herr Bürgermeister Kowalewski. Die polnische Delegation lernte die Verwaltung mit 
einigen städtischen Einrichtungen, Institutionen des Viernheimer Ehrenamts sowie Bildungseinrichtungen 
kennen. Weiterhin fand ein Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern statt, die am Aufbau von bürgerschaftlichen 
Verbindungen interessiert sind sowie mit politischen Vertretern aus der Kommission für städtepartnerschaftliche 
Beziehungen im Rahmen des internationalen Holocaust-Gedenktages in der Kulturscheune. 
21.03.2018: Aufgrund des Erstbesuchs einer polnischen Delegation aus Mława in Viernheim Ende Januar 2018 
und dem Austausch zwischen dem polnischen Bürgermeister und der Viernheimer Büchereileitung  verschickte 
die Stadt Mława zwei Kartons mit insgesamt 66 Büchern (Sachbücher und Romane) in polnischer Sprache für 
die polnischen Einwohner Viernheims an die Viernheimer Stadtbücherei. Die neue polnische Literatur wurde bei 
einem Pressetermin in der Stadtbücherei der Öffentlichkeit vorgestellt. 
13.-16.07.2018: Besuch einer 12-köpfigen Delegation aus Viernheim (Verwaltung, Politik, Institutionen und 
Vereine) in Mława zum Stadtfest (Jahrestag zur Erlangung der Stadtrechte am 13. Juli 1429). Es konnten erste 
Kontakte der Pfadfinder, der Musikschule, der Jugendförderung und PfiVV mit  Vertretern aus Mława geknüpft 
werden. Das Interesse einer gemeinsamen Städtepartnerschaft beider Städte wurde an diesem Wochenende 
erneut bekräftigt. 
10.-12.11.2018: Teilnahme an den Feierlichkeiten des 100. Unabhängigkeitstages Polens in  Mława durch zwei 
städtische Vertreter aus Viernheim. 

 



Vorhabenliste Formular 

Überschrift: 

Aktualisierungsdatum: Version: 

Inhaltliche Beschreibung: 

Politische Beschlüsse zum Vorhaben: 

- Sozial- und Kulturausschuss 2.6.2010 

- - Sozial- und Kulturausschuss 31.8.2011 

- - Magistrat 26.3.2012 

- - Sozial- und Kulturausschuss 18.4.2012 

- - Sozial- und Kulturausschuss 12.11.2014 

- - Sozial- und Kulturausschuss 1.7.2015 

- - Sozial- und Kulturausschuss 28.2.2018 

- - Sozial- und Kulturausschuss 17.10.2018 

In den Jahren 2007 und 2008 wurde eine kooperative Sportentwicklungsplanung mit allen 
Beteiligten des Sports in Viernheim und den politischen Gremien erarbeitet und verabschiedet. 
Auf der Ebene der Sportinfrastruktur erhielt das Projekt "Familiensportpark West" eine hohe 
Priorität. Die Meilensteine dafür sollten sein: 
- Gewinnung des Fußballvereins SG Viernheim für die Idee eines offenen Sportparks 
- Schaffung von Sportangeboten (Infrastruktur) für alle Generationen 
- Öffnung des Sportgebiets für alle Bürgerinnen und Bürger 
- Einbindung der angrenzenden Sportanlagen und -möglichkeiten sowie der Vereine in das 
Projekt (Tennisclub, ERC, Skiclub, IGL, Naturheilverein, Minigolf-Anlage, Freizeitwege). 
 

3 April 2019 

Entwicklung des Familiensportparks West (ehemalige Fußball-Sportanlage) zu einer 
familienfreundlichen, generationsübergreifenden und offenenen Sportanlage 
 

 
 



Aktueller Bearbeitungsstand: 

Kosten soweit bezifferbar: 

Geplanter Zeitpunkt der Umsetzung / Nächste Schritte: 

Betroffenes Gebiet: 

Bürgerbeteiligung vorgesehen? 

Zuständiger Sachbearbeiter: 

Diana Wäsch, Kultur- und Sportamt 

Laufende Bürgerbeteiligung im Arbeitskreis "Familiensportpark" und "Familiensporttag" (Vereine und Interessengruppen)  

Familiensportpark West 

2011 bis 2023 (15 Jahre nach Verabschiedung des Sportentwicklungsplanes sollte das Ziel 
realisiert sein). 
2019 und Folgejahre: Pump-Track (BikeParcours), Verbesserung der Fußball-Anlagen (Konzept 
Kunstrasen), Kletter-Anlage, Überdachung Rollkunstlaufbahn und Kleinspielfeld 
Generelles Ziel: barrierefreundliche Sportangebote (auch im Hinblick auf 
Inklusions-Sportangebote; z. B. barrierefreie Bocciabahn) 
 

Einzelfinanzierung der neuen Sportangebote mit jeweils eigenem Finanzierungskonzept (Mischfinanzierung durch Sponsoring, 
ehrenamtliche Leistungen, Fördergeldern und jeweils zu beantragenden Haushaltsmitteln) 

Seit 2011 wurden realisiert: 

 
- Skate-Anlage (Inline-Skates, Kickboard, Skateboard) 
- Streetball-Anlage (Basketball) 
- Tischtennis-Platte 

- Generationenbewegungsparcours mit 14 Stationen ( seit 2011) 

- Kneipp-Anlage (seit 2012) 
- Kinderspiel-Geräte ( seit 2013/2014) 
- Bikeparcours (seit 2015) 
- Calisthenics-Anlage/Kraftsportanlage im Freien (seit 2015) 
- Pflasterung des Zugangs-Hauptweges innerhalb des Geländes (2016) 
- Erneuerung Rollkunstlaufbahn (2017) 

- Zwei Bodentrampoline, davon ist ein Trampolin durch eine Rampe barrierefreundlich (2018) 
- Bikeparcours Umbau/Optimierung der Streckenführung (2018) 
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